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Herzlichen Glückwunsch! 

Sie sind jetzt Ihre eigene Chefin oder Ihr eigener Chef – oder wollen es 
werden. Schon bei der Gründung eines Unternehmens sind auch steuerliche 
Aspekte wichtig. Diese Broschüre hilft Ihnen, einige „Stolpersteine“ auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit zu umgehen. Daneben unterstützt Sie Ihr Finanz­
amt, einige grundlegende steuerliche und organisatorische Fragen zu klären; 
das kann allerdings eine frühzeitige steuerliche Beratung nicht ersetzen. 

Ein detailliertes Unternehmenskonzept ist eine weitere wesentliche Vorausset­
zung für den erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit. Bitte nutzen Sie für 
Ihre Existenzgründung auch die Informationsangebote des Gründungsnetz­
werks Go!, der Kammern, der Berufsverbände und der Krankenkassen. 

Unternehmerisches Denken und Handeln kenne ich aus meiner langjährigen 
Tätigkeit im Familienunternehmen. Ich weiß um die Bedeutung der 700 000 
mittelständischen Unternehmen in unserem Land. Sie und ihre Beschäftigten 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erneuerung und Modernisierung der 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Mittelständische Unternehmen beschäf­
tigen fast 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sorgen 
für drei Viertel aller Ausbildungsplätze. Sie spielen für die Zukunft Nordrhein-
Westfalens, für Wachstum und Beschäftigung, für Kompetenz und Innovation 
eine Schlüsselrolle. 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, das komplizierte deutsche Steuer-
recht grundlegend zu vereinfachen. Viele kleine und mittlere Unternehmen 
leiden außerdem unter ständig zunehmenden Anforderungen an ihre Buch­
führung. Unternehmerinnen und Unternehmer sollen sich aber auf ihr Unter-
nehmen, ihre Kundinnen und Kunden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei­
ter konzentrieren können. Auch hier setzt sich die Landesregierung für mög­
lichst unbürokratische Regelungen ein. Damit will sie die Rahmenbedingungen 
nicht nur für bestehende Unternehmen verbessern, sondern auch Existenz­
gründerinnen und Existenzgründern bessere Startchancen geben. Denn unser 
Land braucht Menschen, die anpacken und etwas unternehmen. 

Ihnen wünsche ich für Ihre zukünftige unternehmerische Tätigkeit viel Erfolg. 

Dr. Helmut Linssen 
Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Der Fragebogen des Finanzamtes zur 
steuerlichen Erfassung 

I
hre Steuerpflicht als Selbst- Ein Muster finden Sie als Anlage 1


ständige/Selbstständiger (ab Seite 40 ff.).

fängt mit dem Fragebogen

des Finanzamtes an. Sie

erhalten ihn bei der An-


meldung eines Gewerbes oder 
direkt vom Finanzamt. 
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Steuerart 

Einkommensteuer/ 
Kirchensteuer/ 
Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer 

Gewerbesteuer 

Lohnsteuer 

Wer? 

natürliche Personen 

jeder Unternehmer 
(Ausnahme: z. B. Ärzte, 
Krankengymnasten) 

alle Gewerbetreibenden 
aus Industrie, Handel, 
Handwerk, Dienstleistungen 
(ausgenommen freie Berufe 
und Landwirtschaft) 

jeder Arbeitgeber 

1. Allgemeines 

1.1 Steuern: Wer zahlt wann? 

Wann? 

vierteljährliche Vorauszahlung; 
Steuererklärung nach Ablauf des 
Kalenderjahres 

monatliche Vorauszahlung bei 
neugegründeten Unternehmen zwei 
Jahre lang; Steuererklärung nach 
Ablauf des Kalenderjahres 

vierteljährliche Vorauszahlung; 
Steuererklärung nach Ablauf des 
Kalenderjahres 

in der Regel zum 10. des Folgemonats 

I
hr erster Kontakt mit dem 
Finanzamt als Selbstständige/ 
Selbstständiger entsteht durch 
den „Fragebogen zur steuer­
lichen Erfassung“. Diesen er-

halten Sie bei der Anmeldung Ihres 
Gewerbes oder direkt vom Finanz­
amt. Bei der Gründung eines Unter­
nehmens stellt sich für Sie die Frage, 
welche Steuern gezahlt werden müs­
sen, zu welchem Zeitpunkt und in 
welcher Weise das Finanzamt über 
die Aufnahme der Tätigkeit infor­
miert werden muss. 

Die oben stehende Übersicht stellt 
die wichtigsten Steuerarten dar, die 
für eine Unternehmerin bzw. einen 
Unternehmer von Bedeutung sind. 

Die Finanzverwaltung bietet für die 
Erstellung der Steuererklärung am 
PC mit dem Programm ELSTER 
(ELektronische STeuerERklärung) 
eine kostenlose Software an. Sie 

können Ihre Erklärungsdaten mit 
diesem Programm in verschlüsselter 
Form per Internet elektronisch an Ihr 
Finanzamt senden. 

Per ELSTER können Sie übermitteln: 

– Einkommensteuer-Erklärungen, 
– Umsatzsteuer-Jahreserklärungen, 
– Gewerbesteuer-Erklärungen, 
– Lohnsteuer-Anmeldungen, 
– Umsatzsteuer-Voranmeldungen. 

Das Programm können Sie als CD­
ROM bei Ihrem Finanzamt erhalten 
oder über die folgende Adresse aus 
dem Internet herunterladen: 
www.elster.de. Verbunden mit der 
elektronischen Datenübermittlung 
von Jahressteuererklärungen ist der 
Ausdruck einer so genannten Kurz­
erklärung (komprimierte Steuerer­
klärung), die zu unterschreiben und 
mit den gesetzlich vorgeschriebenen 
Belegen an Ihr zuständiges Finanz­
amt zu senden ist. 

Außerdem besteht die Möglichkeit 
Umsatzsteuervoranmeldungen, 
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Dauerfristverlängerungen und Lohn­
steueranmeldungen plattformunab­
hängig über das Elster-Online-Portal 
authentifiziert zu übermitteln. Hierzu 
ist ein gesondertes Registrierungs­
verfahren erforderlich. Weitere Ein­
zelheiten finden Sie unter: 
www.elsteronline.de/eportal/ 
Authentisiere.tax 

Die aktuellen Steuererklärungs­
vordrucke stehen Ihnen unter 
folgender Adresse im Internet zur 
Verfügung: www.fm.nrw.de 
(Service/Formulare). 

1.2 Gründungszuschuss 

Seit dem 01.08.2006 hat der 
Gründungszuschuss die bisherige 
Ich-AG-Förderung sowie das Über­
brückungsgeld ersetzt. 

Wenn Sie noch mindestens 90 Ta­
ge einen Anspruch auf Arbeitslo­
sengeld I haben, können Sie bei 
Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit (Gewerbebetrieb/freier 
Beruf) einen Zuschuss erhalten. 
Allerdings dürfen Sie innerhalb der 
letzten zwei Jahre weder Existenz­
gründungszuschuss (Ich-AG) noch 
Überbrückungsgeld bezogen haben. 

Die neue Förderung besteht aus zwei 
Phasen und kann maximal 15 Monate 
gewährt werden: 

Grundförderung 
Sie erhalten neun Monate lang eine 
Grundförderung in Höhe des bisheri­
gen Arbeitslosengeld-I-Anspruchs 
zuzüglich einer monatlichen Pau­
schale von 300 Euro zur Deckung 
Ihrer Sozialversicherungsausgaben. 

Aufbauförderung 
Die Förderung kann um sechs Mona­
te verlängert werden. In dieser Zeit 
erhalten Sie allerdings nur noch die 
monatliche Pauschale in Höhe von 
300 Euro. Über diese Verlängerung 
der Förderung entscheidet die Agen­
tur für Arbeit. 

Die Auszahlung findet jeweils am 
Monatsende statt. Die gesamte För­
derung erhalten Sie steuerfrei; sie 
unterliegt auch nicht dem Progres­
sionsvorbehalt. 

Die genauen Voraussetzungen, unter 
denen Sie den Gründungszuschuss 
erhalten oder ob für Sie noch eine 
Übergangsregelung gilt, erfahren Sie 
bei der Agentur für Arbeit oder im In­
ternet auf den Seiten des Bundesmi­
nisteriums für Arbeit und Soziales 
unter www.bmas.bund.de 

Steuerermäßigung für Dienst-
und Handwerkerleistungen 

So mancher Existenzgründer wird 
sich wundern, dass er einem Kun­
den den Auftrag damit schmackhaft 
machen kann, dass der Auftragge­
ber vom Finanzamt eine Steuer­
ermäßigung erhält. 

Ab 2003 wurde eine Steuerermäßi­
gung für haushaltsnahe Dienstleis­
tungen eingeführt. Hierzu gehören 
Reinigung der Wohnung durch einen 
Reinigungsdienst oder einen selbst­
ständigen Fensterputzer, die Inan­
spruchnahme eines Pflegedienstes 
oder die Beauftragung einer Firma 
mit Gartenpflegearbeiten wie Ra­
senmähen oder Heckenschneiden. 
Die Steuerermäßigung beträgt 20 % 
der Aufwendungen, höchstens 
600 ¤. Auch Umzugsdienstleistun­
gen für Privatpersonen gehören 
dazu. Bei der Inanspruchnahme 
eines Pflegedienstes erhöht sich die 
Abzugsmöglichkeit gegebenenfalls 
auf einen Höchstbetrag von 1 200 ¤. 

Seit 2006 ist auch die Inanspruch­
nahme von Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen (nicht 
bei Neubaumaßnahmen), die im 
Haushalt bzw. auf dem Grundstück 
(des Kunden) erbracht werden, 
begünstigt. Die Steuerermäßigung 
beträgt 20 % der Aufwendungen, 
höchstens 600 ¤. 

Beispiele 

Zu den begünstigten Handwerker­
leistungen zählen u. a.: Arbeiten am 
Dach oder Garagen; Reparatur/ 
Austausch von Fenstern und Türen; 
Streichen/Lackieren von Türen, 
Fenstern, Wandschränken, Heiz­
körpern und -rohren; Reparatur/ 
Austausch von Bodenbelägen (z. B. 
Teppichboden, Parkett, Fliesen); 
Reparatur/Wartung/Austausch von 
Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und 
Wasserinstallationen; Modernisie­
rung/Austausch der Einbauküche; 
Modernisierung des Badezimmers; 
Reparatur/Wartung z. B. von Wasch­
maschine, Geschirrspüler, Herd, 
Fernseher, PC; Gartengestaltung, 
Pflasterarbeiten. 

Nachweise 
Der Auftraggeber muss erstmals 
für die Steuererklärung 2008 dem 
Finanzamt die Aufwendungen nicht 
mehr durch Vorlage einer Rechnung 
und des Überweisungsträgers nach-
weisen. Die Belege müssen dann 
nur noch auf Einzelanforderung prä­
sentiert werden können. Barzahlun­
gen sind aber auf keinen Fall be­
günstigt! 

Kostenaufteilung 
Begünstigt sind nur Arbeits- nicht 
aber die Materialkosten. Sie sollten 
daher den Anteil der Arbeitskosten 
in der Rechnung kenntlich machen. 
Die anteilige Umsatzsteuer ist mit 
begünstigt. 
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2.	 Die Anmeldung eines Unternehmens wird durch die 
Art der Tätigkeit bestimmt 

2.1	 Wo erfolgt die Anmeldung 
Ihres Gewerbebetriebs oder 
Ihrer freiberuflichen Tätig-
keit? 

J
eder Gewerbebetrieb (also 
jedes Unternehmen, das 
auf Dauer auf Gewinnerzie­
lung angelegt ist) muss 
beim zuständigen Gewer­

be- bzw. Ordnungsamt der Stadt 
oder Gemeinde angemeldet werden. 

Notwendig ist hierzu Ihr Personalaus­
weis bzw. Pass sowie eventuell be­
sondere Genehmigungen und Nach-
weise. 

Mit der Gewerbeanmeldung werden 
in der Regel folgende Behörden auto­
matisch über Ihre Betriebseröffnung 
informiert: 
– die Berufsgenossenschaft, 
–	 die Handwerkskammer 

(bei Handwerksberufen), 
– die Industrie- und Handelskammer, 
– das Finanzamt. 

Freie Berufe (das Steuerrecht ver­
wendet hierfür den Begriff „selbst-
ständig Tätige“) – zum Beispiel: 
– Ärztinnen, Ärzte 
–	 Rechtsanwältinnen, Rechtsan­

wälte 
– Künstlerinnen, Künstler 
– Schriftstellerinnen, Schriftsteller 
– Wissenschaftlerinnen, Wissen­

schaftler 
müssen nicht bei der Stadt, sondern 
bei dem zuständigen Finanzamt an-
gemeldet werden. Sollten Sie einer 
dieser Berufsgruppen angehören, ist 
grundsätzlich das Finanzamt, in des­
sen Bezirk Sie wohnen, Ihr Ansprech­
partner. Ihre Mitteilung kann telefo­
nisch oder schriftlich erfolgen und ist 
innerhalb eines Monats nach Aufnah­
me Ihrer freiberuflichen Tätigkeit 
vorzunehmen. 

Für eine persönliche Kontaktaufnah­
me steht Ihnen die für Sie zuständige 
Sachbearbeiterin bzw. der Sachbe­
arbeiter Ihres Finanzamts gerne zur 
Verfügung. 
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Sie helfen Ihrer Sachbearbeiterin/ 
Ihrem Sachbearbeiter, wenn Sie bei 
jeder Kontaktaufnahme nicht nur 
Ihre Steuernummer sondern auch 
Ihre Identifikationsnummer (IdNr.) 
bereithalten. Für die Zusendung Ihrer 
persönlichen IdNr. ist das Bundes­
zentralamt für Steuern (BZSt) zu-
ständig. 

Neben dem Veranlagungsbezirk/ 
der Neuaufnahmestelle hat ein 
Finanzamt weitere Stellen, die für 
Sie als Jungunternehmerin bzw. 
Jungunternehmer von Bedeutung 
sein können. 

➜ Anlage 2 

2.2	 Was macht ein Veranlagungs-
bezirk/eine Neuaufnahme-
stelle? 

Die Mitteilung über Ihre Betriebs­
gründung – sei es durch die Gewer­
beanmeldung oder Ihre persönliche 
Mitteilung – erhält im Finanzamt 
der so genannte „Veranlagungsbe­
zirk“ bzw. die Neuaufnahmestelle. 
Die Sachbearbeiterin/der Sachbe­
arbeiter im Veranlagungsbezirk/ 
in der Neuaufnahmestelle steht 
Ihnen als erste Ansprechpartnerin/ 
Ansprechpartner für Rückfragen zur 
Verfügung und sendet Ihnen darüber 
hinaus den Fragebogen zur steuer­
lichen Erfassung bei Aufnahme einer 
gewerblichen oder selbstständigen 
(freiberuflichen) Tätigkeit in drei­
facher Ausfertigung zu. 

Nach Rücksendung dieses Frage­
bogens wird Ihnen Ihre persönliche 
Steuernummer erteilt. Hierüber er-
halten Sie eine schriftliche Mittei­
lung. 

Vorsteher 

Geschäfts­
stelle 

SGL 

SGL 

SGL 

SGL 

SGL 

Veranlagungs­
stelle 

Außendienste 

Rechtsbehelfs­
stelle 

Erhebungs­
stelle 

Neuaufnahme­
stelle 

sonstige Stellen 

Aufbau eines Finanzamts 

SGL = Sachgebietsleiter 
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3. Einkommensteuer 

D
as Einkommensteuer­
recht unterscheidet 
zwei Steuertarife: 

– den Grundtarif für Alleinstehende, 

– den Splittingtarif für Verheiratete. 

Der Tarif ist gestaffelt, um eine mög­
lichst leistungsgerechte Besteuerung 
zu gewährleisten. 

Seit dem Jahr 2007 (Grundtarif): 

Grundfreibetrag in Euro 7 664 
Eingangssteuersatz 15 % 
Höchststeuersatz 45 % 
ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 250 001 

3.1	 Welche Pflichten sind 
zu beachten? 

Vorauszahlungen 
Während bei einem Arbeitsverhältnis 
monatlich Lohnsteuer vom Arbeits­
lohn einbehalten und von Arbeitge­
berseite an das Finanzamt abgeführt 
wird, wird bei Unternehmerinnen 
bzw. Unternehmern Einkommensteu­
er im so genannten Vorauszahlungs­
verfahren erhoben und durch einen 
Einkommensteuer-Vorauszahlungs­
bescheid festgesetzt. 

Die festgesetzten Vorauszahlungsbe­
träge sind vierteljährlich jeweils zum 
10. März, 10. Juni, 10. September und 
10. Dezember zu entrichten. 

Bitte beachten Sie, dass der Voraus­
zahlungsbescheid auch die Festset­
zung der Vorauszahlungen für das 
Folgejahr beinhaltet. 

Die Vorauszahlungen bemessen sich 
grundsätzlich nach der Einkommen­
steuer, die sich bei der letzten Veran­
lagung ergeben hat. 
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Sollten sich im laufenden Kalender­
jahr Änderungen gegenüber den Vor­
jahreswerten ergeben, können Sie je-
derzeit einen Antrag auf Anpassung 
der Vorauszahlungsbeträge stellen. 
Zuständig für die Bearbeitung Ihres 
Antrages ist die Sachbearbeiterin 
bzw. der Sachbearbeiter im Veranla­
gungsbezirk. 

Bei Betriebsgründungen werden die 
Berechnungsgrundlagen durch den 
Fragebogen zur steuerlichen Erfas­
sung bei Aufnahme einer gewerbli­
chen oder selbstständigen (freiberuf­
lichen) Tätigkeit erfragt. Dabei ist der 
voraussichtliche Gewinn im Eröff­
nungsjahr durch die Unternehmerin 
bzw. den Unternehmer zu schätzen 
(vgl. Nr. 3.1 des Vordrucks „Fragebo­
gen zur steuerlichen Erfassung“). 

Vorauszahlungen werden nur fest-
gesetzt, wenn die voraussichtlich zu 
zahlende Einkommensteuer im Ka­
lenderjahr mindestens 200 Euro be­
trägt. 

Nach Abgabe Ihrer Einkommensteu­
ererklärung werden im Einkommen­
steuerbescheid die bereits geleiste­
ten Vorauszahlungen auf Ihre endgül­
tige Steuerschuld angerechnet. 

Einkommensteuererklärung 
Die Einkommensteuererklärung für 
das abgelaufene Kalenderjahr ist 
grundsätzlich bis zum 31. Mai des 
Folgejahres bei Ihrem Finanzamt ein­
zureichen. In Einzelfällen (zum Bei­
spiel bei zwingenden persönlichen 
Gründen wie schwerer Krankheit) 
kann eine Fristverlängerung über 
diesen Zeitpunkt hinaus in Betracht 
kommen. 

Sofern Sie Ihre Einkommensteuer­
erklärung durch Angehörige der 
steuerberatenden Berufe erstellen 
lassen, verlängert sich die Abgabe­
frist bis zum 31. Dezember. 

Die elektronische Steuererklärung – ELSTER 

Mit der elektronischen Steuererklärung – ELSTER – können Sie ihre 
Steuererklärungen elektronisch zum Finanzamt schicken. 

Dieses können Sie mit jeder handelsüblichen Steuererklärungssoft­
ware oder mit dem kostenlosen Programm der Finanzverwaltung 
„ElsterFormular“ erledigen. 

ElsterFormular erhalten Sie in einer begrenzten Stückzahl auf CD bei 
Ihrem Finanzamt oder immer in der aktuellsten Version im Internet zum 
Herunterladen unter www.elsterformular.de 

Übermitteln können Sie: 
* Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuererklärungen 
* Lohn- und Umsatzsteuervoranmeldungen 
* Lohnsteuerbescheinigungen 

Ihre Vorteile: 
* Dateneingabe in die Steuerformulare am Bildschirm mit Eintragungs­

hilfen 
* Übernahme von Vorjahres- bzw. Vormonatsdaten 
* Überprüfung der Eingaben auf formale Fehler 
* Vermeidung von Übertragungsfehlern und Rückfragen durch das 

Finanzamt 
* Berechnung der voraussichtlichen Steuer 
* eine Bescheiddatenrückübermittlung um evt. Abweichungen von der 

Steuererklärung durch das Finanzamt einfach angezeigt zu bekommen 
* gesicherte Übermittlung der Steuerdaten über das Internet 
* papierlose Steuererklärung mit einer elektronischer Unterschrift 

(einmalige Registrierung am ElsterOnline-Portal nötig unter 
www.elster.de/eon_home.php) 
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4. Gewinnermittlung 

4.1	 Wie ist der Gewinn 
zu ermitteln? 

M
aßgebliche Größe 
für die Festsetzung 
der Einkommen­
steuer bei Gewerbe­
treibenden, Freibe­

ruflern und Land- und Forstwirten ist 
der Gewinn. 

Steuerrechtlich gibt es zwei Metho­
den der Gewinnermittlung: 

–	 den Betriebsvermögensvergleich 
(§ 4 Abs. 1, 5 EStG), 

–	 die Einnahmenüberschussrech­
nung (§ 4 Abs. 3 EStG). 

Verpflichtung zur Buchführung 
nach dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) 

Die Art der Gewinnermittlung kann 
grundsätzlich nicht durch die Unter­
nehmerin bzw. den Unternehmer be­
stimmt werden. 

Die Pflicht zur Buchführung und zur 
Abschlusserstellung durch Betriebs­
vermögensvergleich ergibt sich für 
alle Kaufleute aus dem Handelsge­
setzbuch. 

Nach dem Handelsgesetzbuch be­
steht eine gesetzliche Vermutung, 
dass jede Form gewerblicher Tätig­
keit die Kaufmannseigenschaft be­
gründet (§ 1 Abs. 2 HGB). Hierzu zäh­
len auch sämtliche Formen des 
Handwerks. Ausgenommen sind hier-
von nach der gesetzlichen Formulie­
rung lediglich so genannte Kleinge­
werbetreibende; dies ergibt sich aus 
§ 1 Abs. 2 HGB „… es sei denn, dass 
das Unternehmen nach Art oder Um­
fang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb 
nicht erfordert“. 

Um diese Frage beantworten zu 
können, ist das Gesamtbild des je­
weiligen Betriebes entscheidend. Der 
klassische Kleingewerbebetrieb, zum 
Beispiel ein Kiosk, erfüllt die o. g. 
Merkmale in der Regel nicht. Daher 
besteht für ihn insoweit keine Buch­
führungspflicht nach dem HGB. 
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Er kann allerdings freiwillig durch 
Eintragung in das Handelsregister 
die Kaufmannseigenschaft erlangen 
(§ 2 HGB). 

Steuerliche Buchführungspflicht 
nach § 141 der Abgabenordnung 
(AO) 

Sofern sich keine Buchführungs­
pflicht nach den Vorschriften des 
HGB ergibt, kann sich dennoch für 
gewerbliche Unternehmen und Land-
und Forstwirte nach den Steuerge­
setzen eine Verpflichtung zur Buch­
führung ergeben. 

In diesem Fall erhalten Sie durch das 
Finanzamt eine Mitteilung über den 
Beginn Ihrer Buchführungspflicht. 

Sie ist vom Beginn des Wirtschafts­
jahres an zu erfüllen, das auf die Be­
kanntgabe der Mitteilung folgt. 

Die Einnahmenüberschussrechnung


reichen Sie zusammen mit Ihrer Ein­

kommensteuererklärung bei Ihrem


Finanzamt ein. Sie ist grundsätzlich


nach amtlich vorgeschriebenem Vor­

druck zu erstellen.

➜ Anlage 3


Sofern Ihre Betriebseinnahmen


17 500 Euro nicht übersteigen, kön­

nen Sie Ihrer Steuerklärung anstatt


des amtlichen Vordrucks eine form­

lose Gewinnermittlung beifügen.


Bei der Einnahmenüberschussrech­

nung gilt das Zu- und Abflussprinzip!


So führt nicht die Entstehung einer


Forderung zu einem Ertrag, sondern


erst der Zufluss des Geldes. Fließt


kein Geld oder ein sonstiges Wirt­

schaftsgut zu, liegt keine Betriebs­

einnahme vor. Genauso führen


Schulden erst bei Bezahlung zu


Betriebsausgaben.


Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG) 

Beim Betriebsvermögensvergleich wird der Gewinn nach folgendem 
Schema ermittelt: 

Betriebsvermögen/Eigenkapital des Betriebes am Ende des Wirt­
schaftsjahres 

– Betriebsvermögen/Eigenkapital des Betriebes am Ende des Vor­
jahres 

+ Entnahmen für betriebsfremde Zwecke 
– Einlagen aus dem Privatvermögen 
= Gewinn 

Einnahmenüberschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG 
Sofern nach den vorgenannten Ausführungen keine Buchführungspflicht 
besteht und Sie auch nicht freiwillig Bücher führen, ermitteln Sie Ihren 
Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung wie folgt: 

Betriebseinnahmen = Alle Vermögenszuflüsse in Geld oder Geldes­
wert, die im Rahmen der betrieblichen/be­
ruflichen Tätigkeit erfolgen. 

– Betriebsausgaben = Aufwendungen, die durch den Betrieb ver­
anlasst sind. Kosten der privaten Lebensfüh­
rung können steuerlich nicht berücksichtigt 
werden. 

= Gewinn 

Die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
EStG ist insbesondere für alle freibe­
ruflich Tätigen anzuwenden. 
➜ Anlage 4 

Beispiel 
Rechtsanwältin Richtig aus Ratingen 
schreibt im November 2008 dem 
Mandanten A eine Rechnung über 
5 000 Euro zuzüglich 950 Euro Um­
satzsteuer. A zahlt seine Rechnung 
im Februar 2009. 

Die Betriebseinnahme in Höhe von 
5 950 Euro ist in der Gewinnermitt­
lung des Kalenderjahres 2009 zu er-
fassen, da der Rechnungsbetrag in 
2009 bezahlt wurde (Zufluss). Die 
Umsatzsteuer ist im Zeitpunkt des 
Zuflusses ebenfalls als Betriebsein­
nahme zu erfassen. 

Betriebseinnahmen 

Betriebseinnahmen sind alle Einnah­
men, die durch den Betrieb veran­
lasst sind (zum Beispiel Verkauf von 
Waren, Erbringung von Dienstleis­
tungen usw.). 

Privatentnahmen 

(Privat-)Entnahmen sind alle Wirt­
schaftsgüter (Waren, Erzeugnisse, 
Nutzungen und Leistungen), die 
Sie Ihrem Betrieb für Ihren privaten 
Haushalt oder für andere betriebs­
fremde Zwecke im Laufe des Kalen­
derjahrs entnehmen. Durch private 
Vorgänge darf Ihr Gewinn nicht ge­
mindert werden. Die Korrektur er-
folgt durch Berücksichtigung einer 
Betriebseinnahme in Ihrer Einnah­
menüberschussrechnung. 
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Es wird unterschieden: 

Private Verwendung betrieblich/ 
beruflich genutzter Gegenstände: 

Beispiel 
Sie benutzen das für betriebliche/ 
berufliche Zwecke angeschaffte Kfz 
für Privatfahrten. 

Der als Betriebseinnahme zu erfas­
sende Betrag wird für Kfz, die zu 
mehr als 50 % eigenbetrieblich 
genutzt werden (notwendiges Be­
triebsvermögen), grundsätzlich 
durch eine typisierende Methode 
(pauschal) ermittelt. Er beträgt 
monatlich 1 % des Brutto-Listen­
preises des Kfz (einschließlich 
Umsatzsteuer). 

Übersteigt der so ermittelte Nut­
zungswert die tatsächlichen Fahr­
zeugkosten inklusive der Absetzung 
für Abnutzung (siehe dazu auch 
„Betriebsausgaben“), sind diese 
anzusetzen. 

Anstelle der pauschalen Ermittlung 
können Sie wahlweise die tatsäch­
lich für Ihre Privatfahrten angefal­
lenen Kosten ansetzen. Vorausset­
zung hierfür ist allerdings, dass Sie 
die für das Kfz insgesamt entste­
henden Aufwendungen durch Belege 

und das Verhältnis der privaten zu 
den betrieblichen Fahrten durch ein 
Fahrtenbuch nachweisen. 

Für Kfz des gewillkürten Betriebs­
vermögens (eigenbetriebliche Nut­
zung von mindestens 10 % bis zu 
50 %), ist die pauschale Ermittlung 
nicht zulässig. Es müssen die tat­
sächlich für Ihre Privatfahrten ange­
fallenen Kosten angesetzt werden. 

Privater Verbrauch betrieblich/be­
ruflich genutzter Gegenstände: 

Beispiel 
Ein Möbelhändler entnimmt seinem


Geschäft einen Schrank für seine


Wohnung.

Eine Rechtsanwältin entnimmt ih­

rem Büro einen Schreibtisch für 

ihre Kinder.


Der Wert, den das Wirtschaftsgut


unter Berücksichtigung seiner Be­

deutung für das Unternehmen im


Zeitpunkt der Entnahme hat, ist als


Betriebseinnahme anzusetzen.


Betriebsausgaben 

Betriebsausgaben sind Aufwendun­
gen, die durch Ihren Betrieb veran-

Beispiel 
Handwerker Hurtig erwirbt am 14.03.2008 für seinen Betrieb eine 
Schleifmaschine zum Preis von 2 000 Euro zuzüglich 380 Euro Umsatz­
steuer. Herr Hurtig ist zum Vorsteuerabzug berechtigt (siehe dazu unter 
„Umsatzsteuer“ Nr. 7.4). Das Wirtschaftsgut besitzt eine voraussichtliche 
Nutzungsdauer von acht Jahren. 

Die als Betriebsausgabe anzusetzende Abschreibung ermittelt sich wie 
folgt: 

Jahr Ermittlung Betriebsausgabe 

2008 2 000 Euro : 8 Jahre = 250 Euro 
Im Jahr der Anschaffung ist die 
AfA monatsgenau zu berechnen: 
250 Euro x 10/12 = 208 Euro 

2009 – 2015 jeweils 250 Euro 
2016 42 Euro 
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lasst sind, insbesondere zum Bei­
spiel Aufwendungen für Warenein­
kauf, Werbung, Büromaterial sowie 
das Betriebsfahrzeug. Auch die so 
genannte Absetzung für Abnutzung 
(= Abschreibung oder kurz AfA) ist 
Betriebsausgabe. Durch die Ab­
schreibung werden Anschaffungs­
oder Herstellungskosten eines ab­
nutzbaren Wirtschaftsgutes auf die 
Dauer der Nutzung verteilt, wenn 
sich die betriebliche Verwendung er­
fahrungsgemäß über einen Zeitraum 
von mehr als einem Jahr erstreckt. 

So genannte „geringwertige Wirt­
schaftsgüter“ sind im Jahr der An­
schaffung in vollem Umfang Be­
triebsausgabe. Es handelt sich hier-
bei um abnutzbare, bewegliche Wirt­
schaftsgüter des Anlagevermögens, 
die selbstständig nutzbar sind und 
deren Anschaffungs-/Herstellungs­
kosten nicht über 150 Euro liegen 
(ohne Umsatzsteuer). 

Betragen die Anschaffungskosten 
mehr als 150 Euro und bis zu 1 000 
Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer), 
so sind diese Wirtschaftsgüter in 
einen jahrgangsbezogenen Sammel­
posten einzustellen und gemeinsam 
auf fünf Jahre abzuschreiben. 

Kleine und mittlere Betriebe können 
für die künftige Anschaffung oder 
Herstellung von abnutzbaren und be­
weglichen Wirtschaftsgütern einen 
Investitionsabzugsbetrag gewinnmin­
dernd abziehen. Dieser beträgt bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaf­
fungs- oder Herstellungskosten. Ab 
dem Jahr der Anschaffung oder Her­
stellung ist darüber hinaus eine Son­
derabschreibung von zusätzlich 
20 % der Anschaffungs-/Herstel­
lungskosten möglich. 

Sowohl der Investitionsabzugsbetrag 
als auch die Sonderabschreibung 
sind an gewisse Voraussetzungen 
gebunden. Zur Prüfung dieser Vo­
raussetzungen sowie der Zweckmä­
ßigkeit der Inanspruchnahme befra­
gen Sie bitte Ihre Steuerberatung. 
Haben Sie zum Beispiel hohe Anlauf­
verluste, „benötigen“ Sie diese För­
derungen nicht. 

Werbegeschenke, deren Anschaf­
fungskosten 35 Euro nicht überstei­
gen (ohne Umsatzsteuer, soweit die­
se als Vorsteuer abgezogen werden 
darf; siehe dazu unter „Umsatzsteu­
er“ Nr. 7.4) sind ebenfalls steuerliche 
Betriebsausgaben. Die Freigrenze 
von 35 Euro gilt pro Empfängerin 
oder Empfänger pro Jahr. 

Auch Bewirtungskosten sind Be­
triebsausgaben, wenn sie betrieblich 
veranlasst sind. Der steuerlich zuläs­
sige Abzug ist auf 70 % der angemes­
senen und nachgewiesenen Aufwen­
dungen begrenzt. 

Kosten für Werbegeschenke und Be­
wirtungsaufwendungen sind nur 
dann abziehbar, wenn sie einzeln und 
getrennt von den sonstigen Betriebs­
ausgaben aufgezeichnet werden. 
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Vorweggenommene Betriebs-
ausgaben 

Einkommensteuerrechtlich beginnt 
Ihr Gewerbebetrieb bzw. Ihre freibe­
rufliche Tätigkeit bereits mit den 
ersten Maßnahmen, die der Vorbe­
reitung Ihrer späteren Betätigung 
dienen. Dementsprechend können 
durch Vorbereitungshandlungen ent­
stehende Aufwendungen (so genann­
te „vorweggenommene Betriebsaus­
gaben“) steuerlich abgesetzt werden, 
sofern eine erkennbare Beziehung zu 
den angestrebten Einnahmen nach­
gewiesen wird. 

Gründungszuschuss 

Der Zuschuss (vgl. 1.2) ist eine steu­
erfreie Einnahme und nicht in Ihrer 
Gewinnermittlung zu erfassen. 

4.2	 Welche Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten 
bestehen? 

Art und Umfang Ihrer Aufzeichnungs­
pflichten sind davon abhängig, ob Sie 
als Kaufmann nach Handelsrecht 
(HGB) zur Buchführung und Ab­
schlusserstellung verpflichtet sind. 

Die Aufzeichnungspflichten ergeben 
sich aus den §§ 238 bis 246 HGB. 
Nach diesen Vorschriften ist jeder 
Kaufmann verpflichtet, Bücher zu 
führen und in diesen seine Handels­
geschäfte und seine Vermögensver­
hältnisse nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung 
darzustellen. 

Sofern Sie nicht als Kaufmann buch­
führungspflichtig sind oder freiwillig 
Bücher führen, sind Sie als Unter­
nehmer ausdrücklich verpflichtet, 
zur Feststellung der Umsatzsteuer 
Aufzeichnungen zu machen. 

Zentrale Vorschrift für die Aufzeich­
nungspflichten ist der § 22 des Um­
satzsteuergesetzes (UStG). Eine be­
stimmte Form ist nicht vorgeschrie­
ben. Die Aufzeichnungen müssen so 
beschaffen sein, dass es einem sach­
verständigen Dritten in angemesse­
ner Zeit möglich ist, einen Überblick 
über die Umsätze und die abziehba­
ren Vorsteuern zu erhalten und die 
Grundlage für die Steuerberechnung 
festzustellen. 

Aus den Aufzeichnungen müssen 
zum Beispiel zu ersehen sein: 

–	 die vereinbarten Entgelte für die 
ausgeführten Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, 

–	 die vereinnahmten Entgelte und 
Teilentgelte für noch nicht ausge­
führte Lieferungen und sonstige 
Leistungen, 

–	 Trennung der Entgelte für steuer­
pflichtige und steuerfreie Um­
sätze, 

–	 Trennung der Entgelte für steuer­
pflichtige Umsätze mit unter­
schiedlichen Steuersätzen, 

–	 die Entgelte für steuerpflichtige 
Lieferungen und sonstige Leis­
tungen, die an den Unternehmer 
für sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind, 

–	 die Bemessungsgrundlage für die 
Einfuhr und den innergemein­
schaftlichen Erwerb. 

Als gewerbliche Unternehmerin bzw. 
Unternehmer sind Sie weiterhin zur 
Aufzeichnung des Wareneingangs 
verpflichtet. Aufzuzeichnen sind alle 
zur Weiterveräußerung und zum Ver­
brauch erworbenen Waren (gegebe­
nenfalls unter Führung eines Waren­
eingangsbuchs) unter Angabe: 

–	 des Tages des Wareneingangs 
oder des Datums der Rechnung 

–	 des Namens oder der Firma und 
der Anschrift des Lieferers 

–	 der handelsüblichen Bezeichnung 
der Ware 

– des Preises der Ware 

– eines Hinweises auf den Beleg. 

Die Buchführungsunterlagen, Auf­
zeichnungen und sonstigen Unterla­
gen (zum Beispiel Rechnungsbelege) 
sind grundsätzlich zehn Jahre aufzu­
bewahren (§ 147 Abgabenordnung). 
Zehn Jahre lang aufzubewahren sind 
nach § 14b UStG auch alle Rechnun­
gen, die der Unternehmer ausstellt 
oder erhält. 
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4.3	 Was ist bezüglich der Kassen-
führung zu beachten? 

Insbesondere in Branchen mit tradi­
tionell vielen Barzahlungsvorgängen – 
wie im gesamten Einzelhandel und 
der Gastronomie – kommt der Kas­
senführung innerhalb der Buchfüh­
rung eine besondere Bedeutung zu. 

Bitte beachten Sie, dass die Kassen­
führung die Höhe Ihrer Bareinnah­

men und Barausgaben dokumentiert 
und deshalb eine wichtige Grundlage 
für Ihre Gewinnermittlung darstellt. 

Für die Kassenführung sind in der 
Regel tägliche Aufzeichnungen erfor­
derlich. 

Im Zusammenhang mit der Verwen­
dung von Registrierkassen gelten be­
sondere Aufzeichnungs- und Aufbe­
wahrungspflichten. 
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S
eit dem 01.01.2002 
müssen Unternehme­
rinnen/Unternehmer, 
die Bauleistungen er-
bringen, mit der Einbe­

haltung einer Bauabzugsteuer durch 
die Auftraggeber rechnen. Unter 
Bauleistungen versteht man alle 
Tätigkeiten, die im Zusammenhang 
mit der Herstellung, Instandsetzung, 
Änderung oder Beseitigung von Bau-
werken anfallen. Die Auftraggeber 
müssen grundsätzlich 15 % der 
Rechnungssumme einbehalten und 
ans Finanzamt abführen. 

Die Bauabzugsteuer wirkt wie eine 
Vorauszahlung auf die Steuerschul­
den des leistenden Unternehmers. 

Die Bauabzugsteuer 

ist 2001 eingeführt worden, 
um illegale Betätigungen im 
Baugewerbe einzudämmen. 

Nach dem Wegfall der EU-Bin­
nengrenzen und der größeren 
Durchlässigkeit der EU-Außen­
grenzen hatten als Folgewirkung 
auch die illegalen Betätigungen 
zugenommen. 

Ziel der Bauabzugsteuer ist 
unter anderem, die Stärkung 
der überwiegend vom Mittel-
stand geprägten Baubranche 
und damit die Sicherung so­
zialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplätze. 

5.2	 Wie kann ich die Einbehaltung 
der Bauabzugsteuer ver-
meiden? 

Sie können sich als Bauunternehmer 
von Ihrem Finanzamt eine so ge­
nannte „Freistellungsbescheinigung“ 
ausstellen lassen. Damit Ihr Auftrag­
geber von der Einbehaltung der Bau­
abzugsteuer absieht, müssen Sie ihm 
eine Kopie dieser Freistellungsbe­
scheinigung bei Auftragserteilung 
vorlegen. Über die Gültigkeit kann er 
sich mittels einer Internet-Abfrage 
unter www.bzst.bund.de oder durch 
eine Nachfrage beim ausstellenden 
Finanzamt Gewissheit verschaffen. 
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5.3	 Was muss ich beachten, wenn 
ich selbst Auftraggeberin/ 
Auftraggeber der Bauleistung 
bin? 

Wenn Sie für Ihr eigenes Unternehmen 
Bauleistungen beziehen, müssen Sie 
den Steuerabzug nicht vornehmen, 
wenn Sie entweder eine Kopie der 
Freistellungsbescheinigung des Bau­
unternehmers vorliegen haben oder 
wenn die voraussichtliche Rech­
nungssumme des Bauunternehmers 
in einem Jahr 5 000 Euro nicht 
übersteigt. 

Nähere Informationen enthält das 
Merkblatt zum Steuerabzug bei 
Bauleistungen, dass Sie im Internet 
unter www.bzst.bund.de abrufen 
können oder bei Ihrem Finanzamt 
erhalten. 
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6. Lohnsteuer Nutzung, Sachgeschenke als Jubilä- pflicht unterliegen, kommt die 
umszuwendung). Arbeitnehmerin- besondere Lohnsteuertabelle in 

L
ohnsteuer ist die Steuer, 
die Sie als Arbeitgeberin/ 
Arbeitgeber für Rechnung 
der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers an das Fi-

nen/Arbeitnehmer sind solche Per-
sonen, die Arbeitslohn aus einem ab-
hängigen Dienstverhältnis beziehen. 

Betracht. 

c) Unter bestimmten Vorausset-
zungen können die Steuerab-
zugsbeträge pauschal ermittelt 

nanzamt abzuführen haben. Bemes- werden. Mit der Folge, dass Sie 
sungsgrundlage für die Besteuerung 6.1 Welche Formen der Besteue- als Arbeitgeberin/Arbeitgeber 
ist der Arbeitslohn. Arbeitslohn sind rung gibt es? grundsätzlich die Pauschal-
alle Einnahmen, die der Arbeitneh- steuer zu übernehmen haben. 
merin/dem Arbeitnehmer aus sei- Beschäftigung mit Lohnsteuerkarte Der pauschal versteuerte Ar-
nem Beschäftigungsverhältnis zu- Die Höhe der Lohnsteuer, des Soli- beitslohn sowie die darauf ent-
fließen. daritätszuschlags und gegebenen- fallende Steuer bleiben bei der 

falls der Kirchensteuer ist aus den Einkommensteuer-Veranlagung 
Dazu gehören unter anderem Löhne, Lohnsteuertabellen zu entnehmen, der Arbeitnehmerin/des Arbeit-
Gehälter, Provisionen, Leistungen die Sie unter anderem im Buchhan- nehmers außer Ansatz. 
für die Zukunftssicherung Ihrer Ar- del erwerben können. 
beitnehmerin/Ihres Arbeitnehmers, Dies gilt auch dann, wenn die 
Jubiläumszuwendungen, Entlohnung Bei maschineller Lohnabrechnung Pauschalsteuer zulässigerweise 
für Überstunden, Abfindung wegen darf die Lohnsteuer ohne besondere im Innenverhältnis auf die Ar-
Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Genehmigung unabhängig von den beitnehmerin/den Arbeitneh-
sowie Sachbezüge (z. B. private Pkw- Lohnsteuertabellen ermittelt werden. mer abgewälzt wird. 

Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber, die Pauschalierung der Lohnsteuer für


kein eigenes Lohnabrechnungspro- kurzfristig Beschäftigte


gramm verwenden, können ein sol­

ches Programm von privaten Anbie- Beschäftigen Sie Aushilfskräfte, so


tern erwerben. kann unter Verzicht auf die Vorlage


der Lohnsteuerkarte die Lohnsteuer 
a)	 Grundsätzlich ist für alle Arbeit- mit einem Pauschsteuersatz von 

nehmerinnen/Arbeitnehmer die 25 % erhoben werden. 
allgemeine Lohnsteuertabelle Voraussetzung ist, dass 
anzuwenden. 

– die Arbeitnehmerinnen/die Ar­
b) Lediglich für Arbeitnehmer, die beitnehmer nur kurzfristig be­

nicht der Sozialversicherungs- schäftigt werden und 
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–	 der durchschnittliche Stunden- mögliche Steuerbefreiung für gering- einem Pauschsteuersatz von 
lohn nicht mehr als 12 Euro be- fügige Beschäftigungsverhältnisse 2 % des maßgebenden Arbeits-
trägt. abgeschafft. lohnes erheben (beinhaltet Soli-

daritätszuschlag und Kirchen-
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt a) Die Pauschalierung der Lohn- steuer). 
vor, wenn steuer bei den geringfügig 

entlohnten Beschäftigungs- Die Pauschsteuer ist nicht an 
–	 die Arbeitnehmerin/der Arbeit- verhältnissen knüpft seit dem Ihr zuständiges Finanzamt zu 

nehmer bei Ihnen gelegentlich, 01.04.2003 eng an die sozial- zahlen, sondern wird zusammen 
nicht regelmäßig wiederkehrend versicherungsrechtlichen Rege- mit den Pauschalabgaben zur 
beschäftigt wird, lungen an. Renten- und Krankenversiche-

rung an die Minijob-Zentrale in 
–	 die Dauer der Beschäftigung Für Beschäftigte, die nach Sozi- 45115 Essen entrichtet. 

18 zusammenhängende Ar- alversicherungsrecht als gering-
beitstage nicht übersteigt und fügig entlohnte Arbeitnehmer Eine geringfügig entlohnte 

anzusehen sind (Beschäftigte in Beschäftigung im Sinne des 
–	 der Arbeitslohn während der so genannte Mini-Jobs) und für Sozialversicherungsrechts liegt 

Beschäftigungsdauer 62 Euro die ein Pauschalbeitrag von 15 % vor, wenn das Arbeitsentgelt 
durchschnittlich je Arbeitstag zur Rentenversicherung abge- regelmäßig im Monat 400 Euro 
nicht übersteigt oder führt wird, können Sie als Arbeit- nicht übersteigt. Auf die wö-

geberin/Arbeitgeber unter Ver- chentliche Stundenzahl von 
–	 die Beschäftigung zu einem zicht auf die Vorlage einer Lohn- bisher 15 Stunden kommt es 

unvorhersehbaren Zeitpunkt steuerkarte die Lohnsteuer mit nicht mehr an. 

sofort erforderlich wird (zum 
Beispiel Ersatz einer unvor-
hersehbar ausgefallenen 
Arbeitskraft). 

Pauschalierung der Lohnsteuer 
für geringfügig entlohnte 
Beschäftigte 

Mit der Einführung einer Neurege-
lung in 2003 wurde die bis dahin 

Mini-Jobs 

Um geringfügig entlohnte Beschäftigungen bzw. Beschäftigungen in so 
genannten Mini-Jobs kümmert sich die Minijob-Zentrale der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Seit gut fünf Jahren ist sie 
die zentrale Servicestelle für alle gerinfügigen Beschäftigungen in 
Deutschland. 

Nähere Informationen zu den Voraussetzungen, zum Meldevefahren, 
zu Beitragszahlungen usw. finden Sie auch im Internet unter 
www.knappschaft.de (Stichwort: Minijob-Zentrale) oder 
www.minijob-zentrale.de 
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Machen Sie als Arbeitgeberin/ 
Arbeitgeber von der Möglichkeit 
der pauschalen Lohnversteue-
rung keinen Gebrauch, hat die 
Besteuerung nach den Merk-
malen der vorzulegenden Lohn-
steuerkarte des Arbeitnehmers 
zu erfolgen. 

b) In Fällen, in denen die Arbeitge-
berin/der Arbeitgeber keinen 
pauschalen Rentenversiche-
rungsbeitrag von 15 % zu ent-
richten hat (zum Beispiel bei 
mehreren geringfügigen Be-
schäftigungen mit einem Ge-
samtlohn von mehr als 400 Euro 
monatlich), kann sie/er den Ar-
beitslohn mit einem Steuersatz 
von 20 % der Lohnsteuer (zu-
züglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer) 
unterwerfen. Voraussetzung ist, 
dass – bezogen auf das einzelne 
Arbeitsverhältnis – die Gering-
fügigkeitsgrenze von 400 Euro 
nicht überschritten wird. Eine 
Stundenlohngrenze – wie die 
bei kurzfristig Beschäftigten von 
12 Euro – ist nicht zu beachten. 
Auch in diesen Fällen ist an Stel-
le der Pauschalversteuerung die 
Möglichkeit der individuellen Be-
steuerung gegeben. 

6.2 Solidaritätszuschlag 6.4 Welche Erklärungs- und 
Zahlungsfristen sind zu 

Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat beachten? 
bereits im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren den Solidaritätszuschlag zur Lohn- Die Lohnsteuer ist grundsätzlich 
steuer einzubehalten. Dieser beträgt nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
im Regelfall 5,5 % der sich – ggf. unter druck auf elektronischem Weg beim 
Berücksichtigung der steuerlichen Finanzamt zu folgenden Terminen 
Freibeträge für Kinder – ergebenden anzumelden und zu entrichten (Ab-
Lohnsteuer. In den Fällen der Pau- gabe- und Fälligkeitszeitpunkt): 
schalierung der Lohnsteuer beträgt 
der Solidaritätszuschlag stets 5,5 % Zur Vermeidung unbilliger Härten 
der pauschalen Lohnsteuer. Lediglich kann das Finanzamt auf Antrag zu-
im Pauschsteuersatz von 2 % ist der lassen, dass die Lohnsteuer-Anmel-
Solidaritätszuschlag enthalten. dung in herkömmlicher Form – auf 

Papier oder per Telefax – abgegeben 
wird. Eine unbillige Härte ist insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn 

6.3 Kirchensteuer der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber 
die Schaffung der technischen Vo-

Die Kirchensteuer beträgt grundsätz- raussetzungen für die elektronische 
lich 9 % der Lohnsteuer. In den Fällen Übermittlung nicht zuzumuten ist. 
der Lohnsteuerpauschalierung gelten 
Besonderheiten. Zu beachten ist, dass Bitte beachten Sie, dass die ange-
mit der pauschalen Lohnsteuer von meldete Lohnsteuer ohne weitere 
2 % die Kirchensteuer abgegolten ist. Zahlungsaufforderung zum oben 
Dieser Pauschsteuersatz ist auch genannten Fälligkeitszeitpunkt zu 
dann anzuwenden, wenn die Arbeit- entrichten ist. Bei Zahlung durch 
nehmerin/der Arbeitnehmer keiner Banküberweisung gilt eine so 
oder keiner erhebungsberechtigten genannte Zahlungsschonfrist von 
Kirche angehört. drei Tagen. 

Höhe der Lohnsteuer Anmeldung und Fälligkeit 

Vorjahressteuer beträgt mehr monatlich bis zum 10. des 
als 3 000 Euro Folgemonats 

Vorjahressteuer beträgt mehr vierteljährlich bis zum 10. April, 
als 800 Euro, jedoch nicht 10. Juli, 10. Oktober des laufenden 
mehr als 3 000 Euro Jahres und 10. Januar des 

Folgejahres 

Vorjahressteuer beträgt nicht jährlich bis zum 10. Januar des 
mehr als 800 Euro Folgejahres 
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Bei Neugründungen im Laufe des 
Kalenderjahres sind die voraus-
sichtlichen Jahressteuerbeträge 
maßgebend. 

Die pauschale Lohnsteuer von 2 % 
ist an die Bundesknappschaft in 
Essen zu zahlen. Die Zahlungsfristen 
hängen vom Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Arbeitsentgelts ab. 

6.5	 Elektronische Übermittlung 
von Lohnsteuerbescheini-
gungsdaten 

Scheidet eine Arbeitnehmerin/ein 
Arbeitnehmer aus oder wird das 
Lohnkonto der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers zum Jahresende 
geschlossen, sind die entsprechen-
den Beträge elektronisch an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln. 
Näherere Einzelheiten hierzu finden 
Sie im § 41b EStG. 

Hinweis: 
Ab dem 01.01.2009 sind diese Daten 
nur noch authentifiziert an die Fi-
nanzverwaltung zu übermitteln. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.elsteronline.de 



Existenzgründer081001  Seite 2411:48 Uhr  13.10.2008  

24 

7. Umsatzsteuer	 nungen sind spätestens innerhalb 
von sechs Monaten nach Ausführung 

7.1 Was ist der Unterschied der Leistung zu erstellen. Die not-
zwischen Umsatzsteuer wendigen Angaben für Umsatzsteu-
und Vorsteuer? erzwecke können Sie unter Nr. 7.4 

nachlesen. 
uf (fast) jeden getätig-
ten Umsatz – zum Bei-
spiel auf Warenverkäufe 
und auf Dienstleistun- Vorsteuer 
gen – wird eine Steuer 

fällig: die Umsatzsteuer. Diese wird Andererseits wird dem Unterneh-
häufig auch als „Mehrwertsteuer“ mer Umsatzsteuer von anderen Un-
bezeichnet. ternehmern in Rechnung gestellt 

A
(zum Beispiel bei Wareneinkäufen). 

Die Unternehmerin/der Unterneh-
mer muss die von ihr/ihm ausge- Diese Steuer darf ein Unternehmer 
führten Umsätze der Umsatzsteuer als so genannte Vorsteuer von seinen 
unterwerfen, das heißt sie/er ist Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
grundsätzlich verpflichtet, der Kun- dem Finanzamt abziehen (Vorsteuer-
din/dem Kunden diese Umsatzsteuer abzug). 
in Rechnung zu stellen und an das Fi-
nanzamt abzuführen. Diese Rech- ➜ Anlage 5 

7.2 Unternehmerin/Unternehmer 

Wer kann Unternehmerin/ 
Unternehmer sein? 
„Unternehmer“ ist ein zentraler Be-
griff für die Umsatzsteuer. Er ist 
Schuldner der Umsatzsteuer, das 
heißt er zahlt die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt. Nur ein Unterneh-
mer kann einen Vorsteuerabzug gel-
tend machen. Der Unternehmer 
muss umsatzsteuerliche Pflichten 
erfüllen, zum Beispiel muss er Vor-
anmeldungen und Jahressteuerer-
klärungen abgeben. 

Als Unternehmer kommen Einzelper-
sonen, Personenvereinigungen (zum 
Beispiel OHG, KG, GbR) und juristi-
sche Personen des privaten Rechts 
(zum Beispiel GmbH, AG) oder des 
öffentlichen Rechts (zum Beispiel 
Bund, Land, Stadt) in Betracht. 
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Wann beginnt die Unternehmer-
eigenschaft? 

Die Unternehmereigenschaft beginnt 
mit dem ersten nach außen erkenn-
baren, auf eine Unternehmertätigkeit 
gerichteten Handeln. Vorbereitungs-
handlungen begründen bereits die 
Unternehmereigenschaft. 

Beispiel 
Anton Müller aus Münster beabsich-
tigt, einen Handel mit Computern zu 
eröffnen. Noch vor der Anmeldung 
des Gewerbes kauft er zehn Compu-
ter für 10 000 Euro zuzüglich 1 900 
Euro Umsatzsteuer ein. 

Anton Müller wird bereits zum Zeit-
punkt des Einkaufs der Computer 
als Unternehmer angesehen. Bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen 

kann er die von ihm gezahlte Um-
satzsteuer in Höhe von 1 900 Euro 
als Vorsteuer gegenüber dem Fi-
nanzamt geltend machen. 

Kann ein Unternehmer mehrere 
Unternehmen haben? 

Nein! Das Unternehmen umfasst die 
gesamte gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Unternehmers (§ 2 Abs. 1 
Satz 2 UStG). Eine Unternehmerin/ 
ein Unternehmer kann daher zwar 
mehrere Betriebe, aber nur ein Un-
ternehmen führen. Hat die Unterneh-
merin/der Unternehmer mehrere Be-
triebe, so sind die Umsätze in einer 
Voranmeldung bzw. in einer Jahres-
erklärung zusammenzufassen. 

Beispiel 
Anton Müller aus Münster eröffnet


zeitgleich eine Gastwirtschaft und


einen Handel mit gebrauchten Fahr-

zeugen.

Anton Müller ist Unternehmer. Für


seine beiden Tätigkeiten muss er


eine einzige Voranmeldung pro Vor-

anmeldungszeitraum bzw. eine ein-

zige Jahreserklärung einreichen.


Nicht nur die typischen Umsätze, die


so genannten Grundgeschäfte, unter-

liegen der Umsatzsteuer, sondern


auch die Hilfsgeschäfte. Zu den Hilfs-

geschäften gehört jede Tätigkeit, die


die Haupttätigkeit mit sich bringt.

Dies ist zum Beispiel dann der Fall,

wenn der Schuhhändler sein Laden-

regal veräußert.


➜ Anlage 6 

7.3 Umsätze 

Welche Umsätze unterliegen 
der Umsatzsteuer? 

Es werden grundsätzlich alle Umsät-
ze, die im Inland ausgeführt werden 
(steuerbare Umsätze) besteuert, so-
weit keine Steuerbefreiung vorliegt. 

Beispiel 

Peter Produzent aus Paderborn 
veräußert eine von ihm herge-
stellte Ware für 100 Euro zuzüg-
lich 19 Euro Umsatzsteuer an
einen Großhändler. Der Groß-
händler veräußert die Ware für
300 Euro zuzüglich 57 Euro Um-
satzsteuer an den Einzelhändler.
Der Einzelhändler seinerseits
veräußert die Ware für 400 Euro
zuzüglich 76 Euro Umsatzsteuer
an den Kunden.

Peter Produzent muss aus dem
Verkauf der Ware eine Umsatz-
steuer in Höhe von 19 Euro an
das Finanzamt abführen.

Der Großhändler schuldet aus
dem Verkauf der Ware eine Um-
satzsteuer in Höhe von 57 Euro.
Da ihm aus der Rechnung des
Produzenten ein Vorsteuerabzug
in Höhe von 19 Euro zusteht,
ergibt sich für ihn eine Zahllast
in Höhe von 38 Euro gegenüber
dem Finanzamt. Der Einzelhänd-
ler schuldet aus dem Verkauf
der Ware eine Umsatzsteuer in
Höhe von 76 Euro. Da ihm aus
der Rechnung des Großhändlers
ein Vorsteuerabzug in Höhe von
57 Euro zusteht, ergibt sich für
ihn eine Zahllast in Höhe von 
19 Euro gegenüber dem Finanz-
amt.

Der Kunde ist kein Unternehmer
und fällt demzufolge nicht in
den Regelungsbereich der Um-
satzsteuer. Er ist wirtschaftli-
cher Träger der Umsatzsteuer 
in Höhe von 76 Euro.
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a)	 Lieferungen und 
sonstige Leistungen 

Lieferungen liegen vor, wenn an 
Gegenständen Verfügungsmacht 
verschafft wird. Der Verkauf eines 
Gegenstandes stellt eine Lieferung 
dar. Sonstige Leistungen sind hin-
gegen Leistungen, die keine Liefe-
rungen sind. Als sonstige Leistun-
gen kommen insbesondere in 
Betracht: 

–	 Dienstleistungen (Reparaturen, 
Beratungen), 

–	 Gebrauchs- und Nutzungsüber-
lassungen (Vermietung, Verpach-
tung, Darlehensgewährung). 

Derartige Lieferungen und sonstige 
Leistungen sind nur dann der Um-
satzsteuer zu unterwerfen, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

–	 die Unternehmereigenschaft 
muss gegeben sein, 

–	 die Lieferung oder sonstige 
Leistung muss im Rahmen des 
Unternehmens ausgeführt sein, 

–	 die Lieferung oder sonstige Leis-
tung muss im Inland ausgeführt 
sein, 

–	 die Lieferung oder sonstige Leis-
tung muss gegen Entgelt (Geld, 
Gegenstände, sonstige Leistun-
gen) ausgeführt werden. 

Zur Vermeidung eines unversteuer-
ten Verbrauchs werden bestimmte 
Vorgänge (zum Beispiel Nutzung 
eines Unternehmensgegenstands 
für private Zwecke) einer Lieferung 
gegen Entgelt bzw. einer sonstigen 
Leistung gegen Entgelt gleichge-
stellt, obwohl tatsächlich kein Ent-
gelt geleistet wird. 

b) Einfuhr aus dem 
Drittlandsgebiet 

Unter „Drittlandsgebiet“ sind die Ge-
biete zu verstehen, die nicht zur EU 

Beispiel 

Bernd Bach betreibt einen Ra-
dio- und Fernsehhandel in Bonn.
Er entnimmt aus seinem Ge-
schäft einen Fernseher, den er
mit Vorsteuerabzug für sein Un-
ternehmen eingekauft hatte, und
stellt diesen in seinem privaten
Einfamilienhaus auf.

Bei der Anschaffung des Fern-
sehgerätes konnte Bernd Bach
die ihm in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer als Vorsteuer ab-
ziehen. Ohne 

sichtigt.

eine steuerliche
Belastung der Entnahme mit
Umsatzsteuer wäre Bernd Bach
gegenüber einem „normalen“
Käufer bevorteilt. Die Entnahme
des Fernsehers wird einer Liefe-
rung gegen Entgelt gleichgestellt
und unterliegt damit der Um-
satzsteuer. Außerdem wird die
Entnahme bei der Einkommen-
steuer Gewinn erhöhend berück-



Existenzgründer081001  Seite 2711:48 Uhr  13.10.2008  

27 

gehören, zum Beispiel die USA, die 
Schweiz oder Norwegen. Bei einem 
Bezug von Gegenständen aus die-
sen Ländern fällt bei Grenzübertritt 
Einfuhrumsatzsteuer an. Die Be-
steuerung der Einfuhr wird durch 
die Zollverwaltung vorgenommen. 
Die Einfuhrumsätze sind nicht in die 
Voranmeldungen und Jahreserklä-
rungen aufzunehmen; die gezahlte 
Einfuhrumsatzsteuer kann aber als 
Vorsteuer abgezogen werden. 

c) Innergemeinschaftlicher 
Erwerb 

Mit dem Wegfall der innergemein-
schaftlichen Grenzkontrollen ist in-
nerhalb der EU die Besteuerung der 
Einfuhr durch die Zollverwaltung 
weggefallen. Als Ersatz für die weg-
gefallene Einfuhrumsatzsteuer ist die 
Besteuerung des innergemeinschaft-
lichen Erwerbs in das Umsatzsteuer-
gesetz aufgenommen worden. Ein 
deutscher Unternehmer, der aus 
einem anderen EU-Mitgliedsland 
Gegenstände erwirbt, muss grund-
sätzlich diesen Erwerb in Deutsch-
land der Umsatzbesteuerung unter-
werfen. 

Voraussetzungen für einen derarti-
gen steuerbaren Erwerb sind: 

– Erwerb aus dem EU-Ausland, 

–	 tatsächliche Warenbewegung 
zwischen zwei EU-Staaten, 

–	 Ort des innergemeinschaftlichen 
Erwerbs im Inland, 

–	 Ausführung des innergemein-
schaftlichen Erwerbs gegen 
Entgelt, 

–	 Lieferer und Abnehmer sind 
Unternehmer. 

Beispiel 
Karla Kunze ist Unternehmerin in 
Köln. Sie erwirbt von einem Unter-
nehmer mit Sitz in den Niederlanden 
eine Maschine und holt diese mit 

eigenem Lkw in den Niederlanden 
ab und transportiert sie nach Köln. 

Es handelt sich um einen innerge-
meinschaftlichen Erwerb. Karla 
Kunze muss auf den Rechnungsbe-
trag die deutsche Umsatzsteuer be-
rechnen und gegenüber dem Finanz-
amt anmelden. Im Regelfall hat Karla 
Kunze im selben Zeitraum einen ent-
sprechenden Vorsteuerabzug. 

Was ist zu beachten, wenn Sie 
sich am innergemeinschaftlichen 
Handel beteiligen wollen? 

Unternehmerinnen bzw. Unterneh-
mer, die sich am innergemeinschaft-
lichen Handel beteiligen wollen, be-
nötigen hierfür eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer. Die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer ist 
erforderlich, um in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat Gegenstände ohne 
Belastung mit der dortigen Umsatz-
steuer erwerben zu können. 

Diese Nummer können Sie direkt mit 
der Gewerbeanmeldung beim Fi-
nanzamt beantragen (vgl. Nr. 7.9 des 
Vordrucks „Fragebogen zur steuerli-
chen Erfassung“); das Finanzamt 
leitet den Antrag dann an das Bun-
deszentralamt für Steuern – Außen-
stelle Saarlouis – weiter. 

Der Antrag kann auch unmittelbar 
beim Bundeszentralamt für Steu-
ern, Außenstelle Saarlouis, 66738 
Saarlouis, Telefon: 06831/456-0, 
Fax: 06831/456-120, -146 oder im 
Internet unter www.bzst.bund.de 
gestellt werden. 

Die USt-IdNr. ist nicht mit Ihrer per-
sönlichen IdNr. zu verwechseln. Die 
persönliche IdNr. wird ab August 
2008 ebenfalls vom Bundeszentral-
amt für Steuern an alle Bürgerinnen 
und Bürger versandt und ist bei Fra-
gen rund um die Einkommensteuer/ 
Lohnsteuer wichtig. 

Zu den Besonderheiten für Klein-
unternehmer beim innergemein-
schaftlichen Handel siehe Nr. 7.7. 
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Steuerbefreiungen 

a)	 Gibt es Umsätze, für die keine 
Umsatzsteuer berechnet wird? 

Steuerbare Umsätze sind entweder 
steuerpflichtig oder steuerfrei. Im 
Falle der Steuerfreiheit entsteht kei-
ne Umsatzsteuer. 

Die Steuerbefreiungen für Lieferun-
gen und sonstige Leistungen sind in 
§ 4 UStG geregelt. Steuerfrei sind 
danach zum Beispiel folgende Um-
sätze: 

– Ausfuhrlieferungen, 

–	 innergemeinschaftliche Liefe-
rungen, 

–	 Umsätze des Geld- und Kapital-
verkehrs, 

–	 Umsätze aus der Tätigkeit als 
Versicherungsvertreter, 

–	 Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken, 

–	 Umsätze aus der Tätigkeit als 
Arzt oder einer ähnlichen heil-
beruflichen Tätigkeit. 

Für die innergemeinschaftlichen 
Lieferungen hat der Unternehmer 
bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
jedes Kalendervierteljahres, in dem 
er innergemeinschaftliche Waren-
lieferungen ausgeführt hat, eine 
Zusammenfassende Meldung beim 
Bundesamt für Finanzen einzu-
reichen (§ 18 a UStG). 

➜ Anlage 7 

b) Ist ein Vorsteuerabzug 
im Zusammenhang mit 
steuerfreien Umsätzen 
möglich? 

Führt die Unternehmerin/der 
Unternehmer steuerfreie Umsätze 
aus, kann sie/er grundsätzlich die 
darauf entfallende Vorsteuer nicht 
abziehen (Ausnahme: zum Beispiel 
bei Exportgeschäften). 
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c) Kann auf eine Steuerbefreiung 
verzichtet werden? 

Um auftretende Härten zu vermei-
den, weil keine Vorsteuer geltend 
gemacht werden kann, besteht für 
bestimmte steuerfreie Umsätze 
(insbesondere bei der Vermietung 
und Verpachtung von Grundstücken) 
die Möglichkeit, auf die Steuerbe-
freiung zu verzichten, wenn die 
Leistung an einen anderen Unter-
nehmer für dessen Unternehmen 
ausgeführt wird. Dadurch wird der 
Umsatz steuerpflichtig und der 
Vorsteuerabzug wird ermöglicht. 

Steuerpflicht 

Kommt für den Umsatz keine Steu-
erbefreiung zur Anwendung, ist der 
Umsatz steuerpflichtig, das heißt es 
fällt eine Umsatzsteuer an. 

Steuersatz 

Die Umsatzsteuer beträgt für jeden 
steuerpflichtigen Umsatz seit dem 
01.01.2007 grundsätzlich 19 % 
(vorher: 16 %). Neben diesem Re-
gelsteuersatz existiert ein ermäßig-
ter Steuersatz von 7 %. Die ermä-
ßigt zu besteuernden Umsätze sind 
im § 12 Abs. 2 UStG abschließend 
aufgezählt. 

Dem ermäßigten Steuersatz unter-
liegen zum Beispiel 

–	 die Lieferungen, die Einfuhr und 
der innergemeinschaftliche Er-
werb von 

– lebenden Tieren, 
– Nahrungsmitteln, 
–	 Büchern, Zeitungen und 

anderen Erzeugnissen des 
graphischen Gewerbes, 

–	 die Leistungen aus der Tätigkeit 
als Zahntechniker, 

–	 bestimmte Personenbeförde-
rungen. 

Wie ist die Umsatzsteuer zu 
berechnen? 

Im Regelfall ist als Bemessungs-
grundlage das Entgelt (nicht gleich 
Geld) anzusetzen. Entgelt ist alles, 
was der Kunde bezahlt, um die Leis-
tung zu erhalten (= Preis), jedoch 
abzüglich der darin enthaltenen Um-
satzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG). 
Das Entgelt stellt somit einen Netto-
betrag dar. 

Aus dem Rechnungspreis (= Brutto-
betrag) kann das Entgelt mit Hilfe 
eines Divisors herausgerechnet wer-
den. Der Divisor beträgt bei einem in 
der Rechnung angegebenen Steuer-
satz von 19 % = 1,19; 7 % = 1,07. Aus 
der Differenz ergibt sich die Umsatz-
steuer. 

Entstehung der Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer für Lieferungen 
und sonstige Leistungen ist entweder 
nach vereinbarten oder aber nach 
vereinnahmten Entgelten zu berech-
nen. In der Regel wird die Umsatz-
steuer nach den vereinbarten Ent-
gelten berechnet. Während bei der 
Besteuerung nach vereinbarten Ent-
gelten grundsätzlich auf den Zeit-
punkt der Leistungsausführung ab-
gestellt wird (Ausnahme: Anzah-

Beispiel 
Erwin Meier betreibt eine Buch-
handlung in Düsseldorf. Er ver-
kauft einem Kunden Bücher in 
seinem Geschäft für 500 Euro. 

Der Verkauf der Bücher stellt 
einen steuerbaren und steuer-
pflichtigen Umsatz dar. Der 
Steuersatz beträgt 7 %. Die 
Bemessungsgrundlage, das 
Entgelt, beläuft sich auf 467,29 
Euro (500 : 1,07). Die Umsatz-
steuer beträgt 32,71 Euro 
(467,29 x 7 %). 
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lungsbesteuerung – siehe Beispiel), 
kommt es bei der Besteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten auf den 
Zahlungseingang an. Eine Besteue-
rung nach vereinnahmten Entgelten 
kommt nur auf Antrag in folgenden 
Fällen in Betracht (§ 20 Abs. 1 UStG): 

–	 der Gesamtumsatz hat im voran-
gegangenen Kalenderjahr nicht 
mehr als 250 000 Euro betragen, 
oder 

–	 Unternehmerin bzw. der Unter-
nehmer ist nach § 148 Abgaben-
ordnung von der Verpflichtung 
Bücher zu führen und aufgrund 
jährlicher Bestandsaufnahmen 
regelmäßig Abschlüsse zu 
machen, befreit worden, 
oder 

–	 die Unternehmerin bzw. der 
Unternehmer hat Umsätze aus 
einer Tätigkeit als Angehörige 
bzw. als Angehöriger eines freien 
Berufs im Sinne des § 18 Abs. 1 
Nr. 1 EStG ausgeführt. 

In welcher Umsatzsteuer-Voran-
meldung ist der Umsatz anzu-
geben? 

Erhaltene Anzahlungen sind so-
wohl bei der Besteuerung nach 
vereinbarten als auch nach ver-
einnahmten Entgelten in demje-
nigen Voranmeldungszeitraum 
der Besteuerung zu unterwerfen, 
in dem das Entgelt vereinnahmt 
worden ist. 

7.4 Vorsteuer 

Eine Unternehmerin bzw. ein Unter-
nehmer kann in der Regel die ihr bzw. 
ihm in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen; das 
heißt die dem Unternehmer in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer stellt 
wirtschaftlich gesehen einen „durch-
laufenden Posten“ für den Unter-
nehmer dar. Die endgültige Belas-
tung tritt beim Endverbraucher ein. 

Beispiel 

Karla Künstler ist als Schriftstel-
lerin in Krefeld freiberuflich tätig 
im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 
Für einen im Januar 2008 gefer-
tigten Aufsatz erhält sie im Mai 
2008 das Honorar. 

Falls Karla Künstler nach verein-
barten Entgelten besteuert, ent-
steht die Umsatzsteuer mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums, in 
dem die Leistung ausgeführt wird. 
Der Umsatz ist in der Umsatzsteu-
ervoranmeldung 1. Kalendervier-
teljahr 2008 (oder Januar 2008) 
anzugeben. 

Falls Karla Künstler auf Antrag 
nach vereinnahmten Entgelten 
besteuert, entsteht die Umsatz-
steuer mit Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem das 
Entgelt vereinnahmt worden ist. 
Der Umsatz ist in der Umsatzsteu-
ervoranmeldung 2. Kalendervier-
teljahr 2008 (oder Mai 2008) 
anzugeben. 

Welche Beträge kann der 
Unternehmer als Vorsteuer 
abziehen? 

Der Unternehmer kann insbesondere 
folgende Beträge als Vorsteuer ab-
ziehen: 

–	 die in Rechnungen gesondert 
ausgewiesene gesetzlich geschul-
dete Steuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die von an-
deren Unternehmern für sein 
Unternehmen ausgeführt worden 
sind, 

–	 die entrichtete Einfuhrumsatz-
steuer für Gegenstände, die für 
das Unternehmen eingeführt 
worden sind, 

–	 die Steuer für den innergemein-
schaftlichen Erwerb, 

–	 die Steuern für Leistungen im 
Sinne des § 13 b Abs. 1 UStG, die 
für sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind, 

–	 die Steuern für Auslagerungen 
aus so genannten Umsatzsteuer-
lagern, sofern die Umsätze für 
sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind. 

Für den Vorsteuerabzug nach § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG muss eine 
Rechnung vorliegen. Rechnung ist 
jedes Dokument, mit dem über eine 
Lieferung oder sonstige Leistung ab-
gerechnet wird. 

Welche Angaben muss eine 
Rechnung grundsätzlich 
enthalten? 

Eine Rechnung muss grundsätzlich 
folgende Angaben enthalten: 

–	 den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des leis-
tenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers, 

–	 die dem leistenden Unternehmer 
vom Finanzamt erteilte Steuer-
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nummer oder die ihm vom 
Bundesamt für Finanzen erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikations­
nummer, 

– das Ausstellungsdatum, 

–	 eine fortlaufende Nummer, die 
zur Identifizierung der Rechnung 
vom Rechnungsaussteller einma­
lig vergeben wird (Rechnungs­
nummer), 

–	 die Menge und die Art (handels­
übliche Bezeichnung) der gelie­
ferten Gegenstände oder den 
Umfang und die Art der sonsti­
gen Leistung, 

–	 den Zeitpunkt der Lieferung oder 
der sonstigen Leistung oder bei 
Anzahlungen der Zeitpunkt der 
Vereinnahmung des Entgelts 
oder eines Teils des Entgelts, 
sofern der Zeitpunkt der Verein­
nahmung feststeht und nicht 
mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung übereinstimmt, 

–	 das nach Steuersätzen und ein­
zelnen Steuerbefreiungen aufge­
schlüsselte Entgelt sowie jede 
im Voraus vereinbarte Minderung 
des Entgelts, 

–	 den anzuwendenden Steuersatz 
sowie den Steuerbetrag oder 
einen Hinweis auf die Steuerbe­
freiung. 

Rechnungen, deren Gesamtbetrag 
150 Euro nicht übersteigt (Kleinbe­
tragsrechnungen), müssen min­
destens den vollständigen Namen 
und die vollständige Anschrift des 
leis-tenden Unternehmers, das 
Ausstellungsdatum, die Menge und 
die handelsübliche Bezeichnung 
des Liefergegenstandes oder die 
Art und den Umfang der sonstigen 
Leistung, das Entgelt und den 
Steuerbetrag in einer Summe so­
wie den Steuersatz oder einen 
Hinweis auf die Steuerbefreiung 
enthalten. 

➜ Anlage 8 

31 
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Welche Belege sind für den Vor­
steuerabzug der Einfuhrumsatz­
steuer und für den Vorsteuerabzug 
der Umsatzsteuer auf den inner­
gemeinschaftlichen Erwerb erfor­
derlich? 

Die Entrichtung der Einfuhrumsatz­
steuer ist durch einen zollamtlichen 
Beleg nachzuweisen. Das Vorliegen 
einer Rechnung mit gesondertem 
Steuerausweis ist für den Vorsteuer­
abzug der Umsatzsteuer auf den in­
nergemeinschaftlichen Erwerb (§ 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) nicht erfor­
derlich. Der Unternehmer kann den 
Vorsteuerabzug in derselben Um­
satzsteuer-Voranmeldung geltend 
machen, in der er den innergemein­
schaftlichen Erwerb zu besteuern 
hat. 

Nicht abziehbare Vorsteuerbeträge 

Auch wenn ordnungsgemäße Rech­
nungen vorliegen, sind die Vorsteuer­
beträge nicht abziehbar, die auf fol­
gende Aufwendungen bzw. Umsätze 
entfallen: 

–	 bestimmte nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben (zum Beispiel 
Geschenke über 35 Euro), 

– bestimmte steuerfreie Umsätze. 

In den Fällen, in denen die eingekauf­
ten Leistungen sowohl mit steuer­
pflichtigen als auch mit steuerfreien 
Umsätzen im Zusammenhang ste­
hen, ist die Vorsteuer aufzuteilen 
(§ 15 Abs. 4 UStG). 

Vorsteuerabzug bei Fahrzeugen 

Der Vorsteuerabzug ist zu 100 % 
auch für unternehmerisch und privat 
genutzte Fahrzeuge möglich, sofern 
das Fahrzeug zu mindestens 10 % 
unternehmerisch genutzt wird. Im 
Gegenzug unterliegt der private Nut­
zungsanteil ebenfalls wieder der Um­
satzsteuer (siehe Nr. 7.3a). 

In welcher Umsatzsteuer-Voran­
meldung kann die Vorsteuer je­
weils geltend gemacht werden? 

Der Vorsteueranspruch entsteht 
grundsätzlich, wenn 
–	 die Rechnung mit gesondertem 

Steuerausweis vorliegt und 
–	 die Leistung ausgeführt worden 

ist. 

Bei geleisteten Anzahlungen ist die 
Vorsteuer bereits abziehbar, wenn 
die Rechnung vorliegt und die Zah­
lung geleistet worden ist. 

7.5	 Welche Pflichten sind 
zu beachten? 

Vorauszahlungen 

Auf die Jahressteuerschuld hat die 
Unternehmerin/der Unternehmer 
grundsätzlich Vorauszahlungen zu 
leisten. Die Unternehmerin/der 
Unternehmer hat bis zum 10. Tag 
nach Ablauf jedes Voranmeldungs­
zeitraums eine Voranmeldung auf 
elektronischem Weg nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzu­
geben, in der sie/er die Steuer für 
den Voranmeldungszeitraum (Vo­
rauszahlung) selbst zu berechnen 
hat. Die Finanzverwaltung stellt hier-
für eine kostenlose Software mit 
dem Programm ELSTER (siehe unter 
Nr. 1.1) zur Verfügung. Eine Abgabe 
der Voranmeldung auf Papier ist nur 
noch auf Antrag möglich, wenn eine 
elektronische Abgabe nicht zumut­
bar ist (zum Beispiel wenn die Unter­
nehmerin/der Unternehmer keinen 
Computer besitzt). Die Vorauszah­
lung ist am 10. Tag nach Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums ohne 
weitere Zahlungsaufforderung fällig. 
Einen Bescheid erhalten Sie grund­
sätzlich nicht, da Sie die zu zahlen-
den Beträge selbst berechnen. Um 
keine Zahlung zu versäumen, bietet 
sich das Lastschrifteinzugsverfahren 
an. 
➜ Anlage 9 
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Nimmt der Unternehmer seine be­
rufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
auf, ist im laufenden und folgenden 
Kalenderjahr der Voranmeldungs­
zeitraum der Kalendermonat. An­
sonsten ist der Voranmeldungszeit­
raum grundsätzlich das Kalendervier­
teljahr. Beträgt die Steuer für das vo­
rangegangene Kalenderjahr mehr als 
6 136 Euro, ist der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum. Beträgt die 
Steuer für das vorangegangene Ka­
lenderjahr nicht mehr als 512 Euro, 
kann das Finanzamt den Unterneh­
mer von der Verpflichtung zur Abga­
be der Voranmeldungen und Entrich­
tung der Vorauszahlungen befreien. 

Der Unternehmer kann anstelle des 
Kalendervierteljahres den Kalender­
monat als Voranmeldungszeitraum 
wählen, wenn sich für das vorange­
gangene Kalenderjahr ein Über­
schuss zu seinen Gunsten von mehr 
als 6 136 Euro ergibt (§ 18 Abs. 2a 
Satz 1 UStG). In diesem Fall hat der 
Unternehmer bis zum 10. Februar 
des laufenden Kalenderjahres eine 
Voranmeldung für den ersten Kalen­
dermonat abzugeben. Die Ausübung 
des Wahlrechts bindet den Unterneh­
mer für dieses Kalenderjahr. 

Auf Antrag hat das Finanzamt dem 
Unternehmer die Fristen für die Ab­
gabe der Voranmeldungen und für 
die Entrichtung der Vorauszahlungen 

um einen Monat zu verlängern (§ 46 
Umsatzsteuer-Durchführungsverord­
nung = so genannte Dauerfristverlän­
gerung). 

Die Fristverlängerung ist bei einem 
Unternehmer, der die Voranmeldun­
gen monatlich abzugeben hat, unter 
der Auflage zu gewähren, dass dieser 
eine Sondervorauszahlung auf die 
Steuer eines jeden Kalenderjahres 
entrichtet. Die Sondervorauszahlung 
beträgt ein Elftel der Summe der Vo­
rauszahlungen für das vorangegan­
gene Kalenderjahr. Wird in der Steu­
eranmeldung ein Erstattungsbetrag 
gegenüber dem Finanzamt geltend 
gemacht, kann die erforderliche Zu­
stimmung des Finanzamts im Einver­
nehmen mit dem Unternehmer von 
einer Sicherheitsleistung, zum Bei­
spiel einer Bankbürgschaft, abhängig 
gemacht werden. 

Jahreserklärung 

Besteuerungszeitraum für die Um­
satzsteuer ist das Kalenderjahr. Der 
Unternehmer hat für das Kalender­
jahr grundsätzlich bis zum 31. Mai 
des Folgejahres eine Steuererklärung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vor­
druck abzugeben, in der er die zu 
entrichtende Steuer oder den Über­
schuss, der sich zu seinen Gunsten 

ergibt, selbst zu berechnen hat. 
In Einzelfällen (zum Beispiel bei 

Beispiel 
1) Anton Müller betreibt einen Ra­
dio- und Fernsehhandel in Müns­
ter. Anlässlich seines Firmenjubi­
läums schenkt er einem guten 
Kunden ein Weinpräsent, für das 
er 50 Euro zuzüglich 9,50 Euro 
Umsatzsteuer gezahlt hat. 

Anton Müller kann die in der Rech­
nung ausgewiesene Umsatzsteuer 
nicht als Vorsteuer abziehen; es 
handelt sich um ein Geschenk im 
Wert von mehr als 35 Euro an 
einen Kunden. 

2) Neben seinem Radio- und Fern­
sehhandel ist Anton Müller noch 
Eigentümer eines vermieteten 
Mehrfamilienhauses in Hamm. Für 
das Mehrfamilienhaus erwirbt er 
neue Türen, die 10 000 Euro zu­
züglich 1 900 Euro Umsatzsteuer 
kosten. 

Anton Müller kann die in der Rech­
nung ausgewiesene Umsatzsteuer 
nicht als Vorsteuer abziehen. Die 
Vorsteuer steht im Zusammen­
hang mit steuerfreien Vermie­
tungsumsätzen. 
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Beispiel 

Karla Koch aus Köln ist Unternehmerin. Sie unterliegt der Regelbesteue­
rung. Für den Besteuerungszeitraum ergeben sich folgende Daten: 

Steuerbare Umsätze 222 600 Euro 
davon steuerfrei 22 600 Euro 

Die restlichen Entgelte entfallen in vollem Umfang auf steuerpflichtige 
Leistungen zu 19 %. Die abzugsfähigen Vorsteuern betragen 16 000 Euro. 

Die verbleibende Steuerschuld errechnet sich wie folgt: 

Steuerbare Umsätze 222 600 Euro 
– steuerfreie Umsätze 22 600 Euro 
= steuerpflichtige Umsätze 200 000 Euro 

Steuer für steuerpflichtige Umsätze 
zu 19 % = 38 000 Euro 
– Vorsteuer 16 000 Euro 
= verbleibende Steuerschuld 22 000 Euro 

Die verbleibende Steuerschuld beträgt 22 000 Euro. 

zwingenden persönlichen Gründen 
wie schwerer Krankheit) kann eine 
Fristverlängerung über diesen Zeit­
punkt hinaus in Betracht kommen. 

➜ Anlage 9a 

Berechnet der Unternehmer die zu 
entrichtende Steuer oder den Über­
schuss in der Steueranmeldung für 
das Kalenderjahr abweichend von 
der Summe der Vorauszahlungen, so 
ist der Unterschiedsbetrag zu Guns­
ten des Finanzamts (Abschlusszah­
lung) ohne weitere Zahlungsauffor­
derung einen Monat nach dem Ein-
gang der Steueranmeldung fällig. 
Setzt das Finanzamt die zu entrich­
tende Steuer oder den Überschuss 
abweichend von der Steueranmel­
dung für das Kalenderjahr fest, so 
ist der Unterschiedsbetrag zu Guns­
ten des Finanzamts einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Steuer­
bescheids fällig. 

7.6	 Wie berechnet sich die an 
das Finanzamt abzuführende 
Steuer? 

Vereinfacht ergibt sich folgendes Be­

rechnungsschema:

Steuerbare Umsätze ................ €


– steuerfreie Umsätze ................ € 

= steuerpfl. Umsätze ................ € 

Steuer auf steuerpfl.

Umsätze zu 19 % = ................ €


+ Steuer auf steuerpfl.

Umsätze zu 7 % = ................ €


Umsatzsteuer ................ €


– Vorsteuer ................ € 

= verbleibende 
Steuerschuld ................ € 

7.7	 Kleinunternehmerinnen/ 
Kleinunternehmer 

Nach § 19 Abs. 1 UStG wird die für 
Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG geschuldete Steuer von den 
Kleinunternehmern (vgl. Nr. 7.2 des 
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Vordrucks „Fragebogen zur steuerli­
chen Erfassung“) nicht erhoben. Ein 
Kleinunternehmer ist 

– ein Unternehmer 

– der im Inland ansässig ist und 

–	 dessen Umsatz zuzüglich Steuer 
im vorangegangenen Kalender­
jahr 17 500 Euro nicht überstie­
gen hat und 

–	 dessen Umsatz zuzüglich Steuer 
im laufenden Kalenderjahr vo­
raussichtlich 50 000 Euro nicht 
übersteigen wird. 

➜ Anlage 10 

Bei der Grenze von 50 000 Euro ist 
auf den voraussichtlichen Umsatz 
abzustellen. Maßgeblich sind die Ver­
hältnisse zu Beginn des laufenden 
Kalenderjahres. Ein späteres Über­
schreiten der Grenze ist unschädlich. 

Beispiel 
Dorothea Dach ist Unternehmerin 
mit Sitz in Düsseldorf. Sie erzielte 
2007 einen Umsatz zuzüglich Steuer 
in Höhe von 15 000 Euro. Für 2008 
rechnet sie mit einem Umsatz zuzüg­
lich Steuer in Höhe von 40 000 Euro. 

Dorothea Dach ist im gesamten Jahr 
2008 als Kleinunternehmerin anzu­
sehen. Abzustellen ist auf den tat­
sächlichen Umsatz zuzüglich Steuer 
des Vorjahres (2007) und den vo­
raussichtlichen Umsatz zuzüglich 
Steuer des laufenden Jahres (2008). 

Nimmt der Unternehmer seine ge­
werbliche oder berufliche Tätigkeit 
im Laufe eines Kalenderjahres neu 
auf, so ist in diesen Fällen allein auf 
den voraussichtlichen Umsatz des 
laufenden Kalenderjahres abzustel­
len. Die Grenze von 17 500 Euro ist 
maßgeblich. Hat der Unternehmer 
seine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit nur in einem Teil des Ka­

lenderjahres ausgeübt, so ist der tat­
sächliche Gesamtumsatz in einen 
Jahresgesamtumsatz umzurechnen. 
Angefangene Kalendermonate sind 
bei der Umrechnung grundsätzlich 
als volle Kalendermonate zu behan­
deln. 

Beispiel 
Kevin Klein übt seine gewerbliche 
Tätigkeit seit dem 10. Mai 2008 in 
Köln aus. In der Zeit vom 10. Mai 
2008 bis 31. Dezember 2008 rechnet 
er mit einem Umsatz zuzüglich Steu­
er im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 2 
UStG von 10 000 Euro. 

Kevin Klein ist im Jahre 2008 als 
Kleinunternehmer anzusehen. Der 
Umsatz ist in einen Jahresgesamt­
umsatz umzurechnen. Danach ergibt 
sich für 2008 ein voraussichtlicher 
Umsatz zuzüglich Steuer von 10 000 
Euro x 12/8 = 15 000 Euro. Da die 
Grenze von 17 500 Euro nicht über-
schritten wird, kommt im Jahre 2008 
die Kleinunternehmerregelung zur 
Anwendung. 

Welche Konsequenzen hat die 
Kleinunternehmerschaft? 

Bei der Inanspruchnahme der Klein­
unternehmerregelung finden folgen­
de Vorschriften keine Anwendung: 

– Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG, 

–	 gesonderter Ausweis der Steuer 
in einer Rechnung gemäß § 14 
Abs. 1 UStG*), 

–	 Steuerbefreiung für innergemein­
schaftliche Lieferungen gemäß 
§ 4 Nr. 1b UStG, 

–	 Verzicht auf Steuerbefreiungen 
gemäß § 9 UStG, 

–	 Angabe der Umsatzsteuer-Iden­
tifikationsnummer in einer Rech­
nung gemäß § 14a UStG. 

*) Wichtig: Weist ein Kleinunterneh­
mer dennoch in einer Rechnung den 

Steuerbetrag offen aus, so schuldet 
er den ausgewiesenen Betrag. 

Kann auf die Kleinunternehmer­
schaft verzichtet werden? 

Ja! Die Unternehmerin/der Unter­
nehmer, die/der die Voraussetzungen 
der Kleinunternehmerregelung er­
füllt, kann dem Finanzamt bis zur 
Unanfechtbarkeit der Steuerfest­
setzung erklären, dass sie/er auf die 
Anwendung der Kleinunternehmerre­
gelung verzichtet. Sie/er unterliegt 
dann der Besteuerung nach den all­
gemeinen Vorschriften. Dies kann 
nützlich sein, wenn hohe Vorsteuern 
aus geplanten Investitionen zu er-
warten sind. Die Erklärung bindet 
den Unternehmer mindestens für 
fünf Kalenderjahre. 

Kann der Kleinunternehmer am 
innergemeinschaftlichen Handel 
teilnehmen? 

Auch ein Kleinunternehmer kann am 
innergemeinschaftlichen Handel 
(siehe Nr. 7.3 Buchstabe c) teilneh­
men und hierfür eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erhalten. 
Erwirbt ein Kleinunternehmer Waren 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten, so 
ist die Erwerbsbesteuerung durch­
zuführen, falls die Erwerbsschwelle 
von 12 500 Euro jährlich voraussicht­
lich überschritten wird. Auch bei 
Erwerben unter dieser Grenze kann 
durch Verzicht auf die Erwerbs­
schwelle zur Erwerbsbesteuerung 
optiert werden. Dieser Verzicht 
bindet den Kleinunternehmer min­
destens zwei Kalenderjahre. 

Bei Erwerben aus EU-Mitgliedstaaten 
mit einem höheren Umsatzsteuer­
satz kann dies günstiger sein. Die Be­
steuerung der erworbenen Waren 
führt dazu, dass Umsatzsteuervoran­
meldungen abzugeben sind. Ein Vor­
steuerabzug ist nicht möglich, daher 
hat der Kleinunternehmer die deut­
sche Umsatzsteuer an das Finanz­
amt zu entrichten. 
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8. Gewerbesteuer 

G
ewerbesteuerpflichtig 
sind alle Gewerbetrei­
benden. Die Gewerbe­
steuer wird von den 
Gemeinden erhoben. 

Die Gewerbesteuer ist eine Betriebs­
steuer und mindert als Betriebsaus­
gabe den Gewinn. 

Gewerbesteuerzahllast im Rahmen 
der Einkommensteuer zu kompen­
sieren, besteht die Möglichkeit der 
Anrechnung der Gewerbesteuer auf 
die Einkommensteuer. 

8.1 	 Wie wird die Gewerbesteuer 
ermittelt? 

Bemessungsgrundlage 

Bemessungsgrundlage für die 
Gewerbesteuer ist der Gewerbe­
ertrag. Dieser berechnet sich wie 
im nebenstehenden Beispiel 
beschrieben. 

Aus dem Gewerbeertrag errechnet 
das Finanzamt den Gewerbesteuer­
messbetrag. Dieser Betrag wird der 
zuständigen Stadt/Gemeinde mitge­
teilt. Nach Anwendung des so ge­
nannten Hebesatzes durch die Ge­
meinde ergibt sich die zu zahlende 
Gewerbesteuer. Die Höhe des ört­
lichen Hebesatzes kann bei der Ge­
meinde erfragt werden. 
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Gewerbeertrag 

Der Gewerbeertrag berechnet 
sich wie folgt: 

Gewinn 
+ Hinzurechnungen 
– Kürzungen 

(z. B. für Grundstücke im 
Betriebsvermögen) 

= Gewerbeertrag 

Freibetrag 

Bei Einzelunternehmen und Perso­
nengesellschaften gilt ein Freibetrag 
von 24 500 Euro, das heißt bei einem 
Gewerbeertrag unter 24 500 Euro 
fällt keine Gewerbesteuer an. 

Vorauszahlungen 

Für die Gewerbesteuer gelten fol­
gende Vorauszahlungstermine: 
15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November. 

8.2 Was ist bei Verlusten zu beachten? 

Der Gewerbeertrag kann durch Bitte reichen Sie aus diesem 
Verluste (insbesondere in der Grunde auch für Kalenderjahre mit 
Anfangsphase der gewerblichen Gewerbeverlusten eine Gewerbe-
Tätigkeit) negativ sein. Dieser steuererklärung bei Ihrem Finanz-
Fehlbetrag kann mit zukünftigen – amt ein, damit eine Verrechnung 
positiven – Gewerbeerträgen ver- mit zukünftigen Gewerbeerträgen 
rechnet werden. erfolgen kann. 
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Nützliche Adressen und Links für weitere


Ihr Finanzamt 

Ihr zuständiges Finanzamt steht 
Ihnen für weitere Informationen 
gerne zur Verfügung. Sie finden 
es im Internet unter 
www.finanzamt.nrw.de 

Sie können sich dort auch 
telefonisch direkt an die 
Neuaufnahmestelle wenden. 

Die Finanzämter bieten – teil­
weise in Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden, Verbänden 
und Institutionen – vielfach 
besondere Informationsveran­
staltungen für Existenzgründe­
rinnen und Existenzgründer an. 
Bitte informieren Sie sich bei 
Ihrem Finanzamt. 

Informationen 

Ministerium für Wirtschaft,

Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen


Haroldstraße 4


40213 Düsseldorf

Telefon: 0211 837-02


Telefax: 0211 837-2200


Internet: www.wirtschaft.nrw.de


Go! Das Gründungsnetzwerk NRW.

Infoline: 0180 130 130 0


Internet: www.go.nrw.de


Vereinigung der Industrie- und 

Handelskammern 

in Nordrhein-Westfalen


Goltsteinstraße 31


40211 Düsseldorf

Telefon: 0211 36702-0


Telefax: 0211 36702-21


Internet: www.ihk-nrw.de


Nordrhein-Westfälischer Handwerks­

tag (NWHT)


Georg-Schulhoff-Platz 1


40221 Düsseldorf

Telefon: 0211 8795315


Telefax: 0211 9304966


Internet: www.nrwhandwerkstag.de


Westdeutscher Handwerkskammer­

tag (WHKT)


Sternwartstraße 27 – 29


40223 Düsseldorf

Telefon: 0211 3007-700


Telefax: 0211 3007-900


Internet: www.handwerk-nrw.de


Steuerberaterkammer Düsseldorf

Grafenberger Allee 98


40237 Düsseldorf

Telefon: 0211 66906-0


Telefax: 0211 66906-600


Internet: www.stbk-duesseldorf.de




Existenzgründer081001  Seite 3911:51 Uhr  13.10.2008  

39 

Steuerberaterkammer Köln


Volksgartenstraße 48


50677 Köln


Telefon: 0221 33643-0


Telefax: 0221 33643-43


Internet: www.stbk-koeln.de


Steuerberaterkammer 

Westfalen-Lippe


Erphostraße 43


48145 Münster


Telefon: 0251 41764-0


Telefax: 0251 41764-27


Internet:www.stbk-westfalen-lippe.de


AOK Rheinland/Hamburg


Kasernenstraße 61


40213 Düsseldorf

Telefon: 0211 8791-0


Telefax: 0211 8791-1125


Internet: www.aok.de


BARMER Ersatzkasse


Lichtscheiderstraße 89


42285 Wuppertal

Telefon: 018500 67-0


Hotline: 018500 95-2000


Internet: www.barmer.de


DAK Deutsche Angestellten


Krankenkasse


Graf-Adolf-Straße 89


40210 Düsseldorf

Telefon: 0211 3886-0


Telefax: 0211 3886-119


Internet: www.dak.de


BKK Bundesverband


Kronprinzenstraße 6


45128 Essen


Telefon: 0201 179-01


Telefax: 0201 179-1000


Internet: www.bkk.de


IKK Nordrhein


– Hauptverwaltung –


Kölner Straße 1 – 5


51429 Bergisch Gladbach


Telefon: 01880 455-0


Telefax: 01880 455-1166


Internet: www.ikk-nordrhein.de


Techniker Krankenkasse


Bramfelderstraße 140


22305 Hamburg


Hotline: 0800 2 85 85 85


(gebührenfrei innerhalb


Deutschlands)


Internet:

www.technikerkrankenkasse.de


Knappschaft Bahn See


– Minijob-Zentrale –


45115 Essen


Telefon: 01801 200 504 (Ortstarif)


Telefax: 0201 384 97 97 97


Internet: www.minijob-zentrale.de 


Bundesministerium der Finanzen


(BMF)


Dienstsitz Berlin


Wilhelmstraße 97


10117 Berlin


Telefon: 03018 682-3300


Telefax: 03018 682-4420


Internet:

www.bundesfinanzministerium.de


Bundesministerium für Gesundheit


(BMG)


11055 Berlin


Bürgertelefon: 01805 9966-01


Internet: www.bmg.bund.de


Bundesministerium für Arbeit und


Soziales (BMAS)


Wilhelmstraße 49


10117 Berlin


Telefon: 03018 527-0


Telefax: 03018 527-1830


Internet: www.bmas.bund.de


Bundesministerium für Wirtschaft


und Technologie (BMWi)


Scharnhorststraße 34 – 37


10115 Berlin


Telefon: 03018 615-0


Telefax: 03018 615-7010


Internet: www.bmwi.bund.de


Bundeszentralamt für Steuern


(BZSt)


An der Küppe 1


53225 Bonn


Telefon: 0228 406-0


Telefax: 0228 406-2661


Internet: www.bzst.bund.de
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Einzelne Stellen 
des Finanzamts 

Neuaufnahmestelle/

Veranlagungsbezirk:

Ihr erster Ansprechpartner


Umsatzsteuer­

voranmeldungsstelle:


Lohnsteuer­

anmeldungsstelle:


Lohnsteuerstelle-

Arbeitgeber:


Erhebungsbezirk:


Rechtsbehelfstelle:


Außenprüfungsstellen:

Betriebsprüfung

Umsatzsteuer-Sonderprüfung

Lohnsteuer-Außenprüfung


Welche Vorgänge 
werden bearbeitet? 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Fragebogen zur Gewerbeanmeldung

Steuererklärungen


Umsatzsteuer-Voranmeldungen


Lohnsteueranmeldungen


Arbeitgeber-Angelegenheiten


Zahlungsvorgänge

Erlass und Stundung von Steuer­

beträgen

Einzug rückständiger Steuerbeträge


Entscheidung über Einsprüche


Prüfung von Belegen, Verträgen,

Buchführungsunterlagen
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Einnahmenüberschussrechnung 
(für Jahre ab 2005 nach amtlichem Vordruck EÜR siehe Anlage 2) 

Wer? 
• Kleingewerbetreibende 
• Freiberufler 

Wie? 
Betriebseinnahmen 
– Betriebsausgaben 
= Gewinn 

nach dem Zu- und Abflussprinzip! 

Betriebseinnahmen 
alle Vermögenszuflüsse in Geld oder Geldeswert, die im Rahmen der 
betrieblichen Tätigkeit erfolgen, insbesondere auch: 

• vereinnahmte Umsatzsteuer, 

• vom Finanzamt erstattete Vorsteuer 

Betriebsausgaben 
Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind, insbesondere auch: 

• bezahlte Umsatzsteuer (Vorsteuer), 

• an das Finanzamt entrichtete Umsatzsteuer 
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Weg der Ware vom Produzenten zum Kunden


Stufe Rechnung USt- Vorsteuer USt- Wertschöpfung 
Schuld Abzug Zahllast 

EuEu
bzw. Mehrwert 

Euro Euro Euro ro ro 

Produzent Nettopreis 100,00 19,00 0,00 19,00 100,00 
19 % USt 19,00 

Verkaufspreis 119,00 

Großhändler Nettopreis 300,00 57,00 19,00 38,00 200,00 
19 % USt 57,00 (19 % von 200,00 = 

Verkaufspreis 357,00 38,00) 

Einzelhändler Nettopreis 400,00 76,00 57,00 19,00 100,00 
19 % USt 76,00 

Verkaufspreis 476,00  19,00) 
(19 % von 250,00 = 

Kunde Belastung des Endverbrauchs durch 
Summe aller USt-Zahllasten 76,00 
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Unternehmer 

Unternehmerfähigkeit = Wer? 

• natürliche Personen 
• Personenvereinigungen (z. B. OHG, KG, GbR) 
• juristische Personen (z. B. GmbH, AG, Bund, Land, Gemeinde) 

Beginn der Unternehmereigenschaft = Wann? 

Vorbereitungshandlungen begründen bereits die Unternehmereigenschaft, z. B.: 
• Anmieten eines Ladenlokals 
• Wareneinkäufe vor Betriebseröffnung 

Mehrere Betriebe, jedoch nur ein Unternehmen! 

Zusammenfassung der Umsätze aller Betriebe 

Anlage 7 

Innergemeinschaftlicher Erwerb 

innergemeinschaftlicher Erwerb 

• tatsächliche Warenbewegung zwischen zwei EU-Staaten 
• Abnehmer ist Unternehmer, der für sein Unternehmen erwirbt 
• Lieferer ist Unternehmer, der im Rahmen seines Unternehmens liefert 

im Inland 

Erwerbsort ist am Ende des Transports 

gegen Entgelt
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Anforderungen an eine Rechnung 
(Gesamtbetrag größer als 150 Euro) 

• vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 
• Ausstellungsdatum der Rechnung 
•	 Menge und Art der gelieferten Gegenstände 

oder 
Art und Umfang der sonstigen Leistung 

• Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung 
• Entgelt 
• anzuwendender Steuersatz 
• erteilte Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
• fortlaufende Rechnungsnummer 
• Steuerbetrag oder Hinweis auf die Steuerbefreiung 
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Kleinunternehmerschaft 

Voraussetzungen 

• Unternehmer 
• im Inland ansässig 
• Brutto-Umsatz des Vorjahres ≤ 17 500 Euro 
• voraussichtlicher Brutto-Umsatz des laufenden Jahres ≤ 50 000 Euro 

Folgen 

• Umsatzsteuer wird nicht erhoben 
• kein Vorsteuerabzug 
• kein Steuerausweis in der Rechnung 
• keine Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
• keine Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Rechnung 
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